
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2016

Niederschrift

über die 10. Sitzung des Stadtrates

vom 28. September 2016

Ö9. Beratungsqeqenstand: Bebauungsplan Nr. 114 „Hoeckle-Areal": Abwä
gung der eingegangenen Stellungnahmen und
Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauBG

AZ: 6102

Berichterstatter: Kai Koschka, Abteilung Stadtplanung
Thomas Häußler, Büro für Stadtplanung
Zint & Häußler GmbH

Der Berichterstatter, Herr K o s c h k a, erläutert den folgenden Sachverhalt:

Die GWG, Lindauer Wohnungsgesellschafl mbH beabsichtigt, die bestehenden Gebäude
innerhalb des Plangebiets abzureißen und das Grundstück neu zu bebauen.
In der Stadt Lindau herrscht eine große Nachfrage an Wohnraum, insbesondere für Familien.
Gleichzeitig besteht von Seiten der Stadt Lindau die Absicht, bei der Entwicklung neuer Bau
flächen, die Vorgaben des § 1a Abs. 2 BauGB zu berücksichtigen und bei Neubauprojekten
geeignete Innenbereichsflächen vorrangig zu entwickeln.
Für die Neubebauung wurde vom Büro LEHENdrei, 70176 Stuttgart eine städtebauliche
Konzeption erarbeitet. Aufgrund der eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der öffentli
chen Auslegung (insbesondere des Immissionsschutzes) wurde die städtebauliche Konzep
tion im östlichen und südlichen Bereich durch das Büro Hammer & Pfeiffer, Lindau überar
beitet und als Grundlage für den Bebauungsplan herangezogen.
Das Verfahren wird gemäß 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be
schleunigten Verfahren durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan
u.a. "...für die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung" im be
schleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 9.355 m^ auf.

Der Stadtrat Lindau hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.04.2015 die öffentliche Ausle
gung des Bebauungsplans Nr. 114 "Hoeckle-Areal" gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB beschlossen. Aufgrund von notwendigen Planänderungen der eingegangenen Stel
lungnahmen wurde vom Stadtrat Lindau in seiner öffentlichen Sitzung am 25.11.2015 die
erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu dem Be
bauungsplanentwurf einschließlich seiner Begründung mit Stand vom 10.04.2015 fand in der



Zeit vom 26.05.2015 bis 26.06.2015 statt. Während dieser Zeit konnten Stellungnahmen zu
der Planung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Lindau (B) vorgebracht werden.
Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgebracht.

Herr Häußler geht auf die vorgebrachten Stellungnahmen zur Behörden- und Trägerbeteili
gung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ein fvol. Anlage).

Beschluss

1. Der Stadtrat der Stadt Lindau beschließt einstimmig die von der Venwaltung
vorgeschlagene Abwägung der Stellungnahmen.

2. Der Stadtrat beschließt einstimmig den Bebauungsplan Nr. 114 "Hoeckle-Areal"
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

II. An die Fraktionen

III. An das Amt 60 z.K.u.w.V.

IV. Zum Akt

Lindau, 7. Oktober 2016

Dr. öerhard Ecker
Oberbürgermeister

beclaubigt

jit Russ
P'rotokollführerin



Stadt Lindau
(ßodensee)

Amt/Abt.: 60/6011 Vorlage für:

Az.: Stadtrat

am:

28.09.2016

Datum: 08.09.2016

Drucksache: 1-043/2016

TOP: ö

öffentliche Sitzung

Betreff: Sachverhalt in der Anlage
Bebauungsplan Nr. 114 "Hoeckie-Arear'

Beschluss zur Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen
Auslegung sowie der erneuten öffentlichen Auslegung
Satzungsbeschluss

Beschluss-Vorschlag:
1.

Der Stadtrat der Stadt Lindau beschließt die von der Verwaltung vorgeschlagene Abwägung der
Stellungnahmen.

2.

Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan Nr. 114 "Hoeckle-Areal" gem. § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung.

einmalig laufend
Finanzielle Auswirkungen: —

Mittel stehen zur Verfügung Haushaltsstelle

Unters(!

1. Oriairfal-Ausfertiqunq zurück an federführendes Amt fKopiervorlaae)



Amt 60

Koschka
Lindau, den 01.09.2016

Dem Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2016 vorgelegt

Betr.: Bebauungsplan Nr. 114 "Hoeckle-Arear

Anlagen:

Beschluss zur Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung sowie der erneuten öffentli
chen Auslegung
Satzungsbeschluss

Anlage 1: Bebauungsplan Nr. 114 „Hoeckle-Areal", mit Stand vom 01.09.2016 im DIN A4-Foimat
Anlage 2: Begründung mit Stand vom 01.09.2016
Anlage 3: artenschutzrechtliche Einschätzung, Stand April 2015
Anlage 4: Schalltechnische Untersuchung, Stand 29.06.2016
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2. Ausgangslage

Der Stadtrat Lindau hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.04.2015 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 114 "Hoeckle-Areal" ge
mäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Aufgrund von notwendigen Planänderungen der eingegangenen Stellungnahmen
wurde vom Stadtrat Lindau in seiner öffentlichen Sitzung am 25.11.2015 die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlos
sen.

3. Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie
zur Trägerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB (Öffentliche Auslegung)

3.1 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu dem Bebauungsplanentwurf einschließlich seiner Begründung mit
Stand vom 10.04.2015 fand in der Zeit vom 26.05.2015 bis 26.06.2015 statt. Während dieser Zeit konnten Stellungnahmen zu der Planung schrift
lich oder zur Niederschrift bei der Stadt Lindau (B) vorgebracht werden.

Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgebracht.

3.2 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zur Behörden- und Trägerbeteiligung
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Die Unterlagen zur Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 3 BauGB wurden am 12.05.2015 an insgesamt 22 Behörden verschickt. Folgende Behörden
haben keine schriftlichen Stellungnahmen vorgebracht:

Feuerwehr Lindau

Industrie- und Handelskammer Lindau

Kreishandwerkerschaft

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.
Landespolizeiinspektion
Telekommunikation Lindau (B) GmbH
Zweckverband für Abfallwirtschaft

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben schriftliche Stellungnahmen ohne Einwendungen oder Bedenken vorgebracht:
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Landratsamt Lindau, Wasserrecht, Schreiben vom 26.05.2015
Landratsamt Lindau, Telekomunikation, Schreiben vom 29.05.2015
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Ref. A III, Schreiben vom 12.06.2015
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abt. B Referat Bill, Schreiben vom 15.06.2015
Polizeiinspektion Lindau - Verkehr -, Scheiben vom 24.06.2015
Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG, Schreiben vom 26.05.2015
Landratsamt Lindau, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 23.06.2015

Die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden von der Stadt Lindau wie folgt geprüft und
abgewogen:

Nr.

Tö~

Name/:Datüm^ ^Stellungnahme; Stenungnahme derVem^ Beechlussyors
BUND, Schreiben vom
19.08.2015

Aus der SaP geht hervor, dass im Bereich des
Bahndamms keine Zauneidechsen nachgewiesen
werden konnten. Da es sich dabei um ein geeig
netes Reptilienhabitat handelt, lohnt es sich, hier
genauer hinzuschauen. Die Begehungen fanden
bei Temperaturen zwischen 13 - 14°C statt. Da
mit wurde nicht gerade der optimale Zeitraum für
Zauneidechsennachweise gewählt. Für eine er
folgreiche Zauneidechsenkartierung liegen die
Temperaturen im Bereich von 15 - 25°C. Es wird
befürchtet, dass ein tatsächliches Zau

neidechsenvorkommen aufgrund der zeitlichen
und klimatischen Randbedingungen übersehen
wurde. Gerade bei einem bislang fehlenden
Nachweis sind wir der Meinung, dass eine vierte
absichernde Begehung unter optimalen Bedin
gungen (April/Mai zur Paarungszeit) notwendig
gewesen wäre.

Dass die Planung den vorhandenen Baumbe
stand missachtet wird sehr bedauert, da die
nachgepflanzten Bäume erst in vielen Jahren die

Die Kartierung der Zauneidechsen
fand an zwei Terminen im April statt.
Die Temperatur an den Tagen betrug
ca. zwischen 13°C und 14°C. Um den
noch eine aussagekräftige Ausgangs
lage zu erzielen wurden an diesen
Tagen schwarze Folien ausgelegt um
eine Temperaturerhöhung zu errei
chen. Auch dadurch konnten keine
Zauneidechsen beobachtet werden.
Vielmehr kommt vermutlich zum Tra
gen, dass sich der Bahndamm nach
Nordosten neigt und deshalb kein
optimales Habitat für Zauneidechsen
darstellt.

Der vorhandene Baumbestand er
streckt sich zum Teil im Bereich des
Bahndamms in den nicht eingegriffen

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.
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Nr. Name/ Datum Stellurignahme

bisherige ökologische Funktion wieder erfüllen.

Stellung nahmevCfarVervraU^ Beschlussvorschlag

wird. Die entlang der Bregenzer Straße
bestehenden Bäume bleiben, sofern
diese als Erhaltenswert beurteilt wur
den auch bestehen.

2.0 Landratsamt Lindau,
Bodenschützrecht,
Schreiben vom

23.06.2015

Das Grundstück Flur Nr. 1834. Gemarkung Reutin
war bisher nicht im Altiastenkataster erfasst.
Beim Rückbau eines Nebengebäudes eine beto
nierte Wanne entdeckt, in welcher sich mit Gift
stoffen beiastender Schlamm befunden hat.
Um weitere Rückschlüsse auf die Vornutzungen
im betroffenen Areal zu erlangen wurden die Bau-
ankten der Großen Kreisstadt Lindau angefordert.
Es ging hervor, dass das Areal bereits in Vor
kriegsjahren als Fabrikgelände genutzt wurde. Es
befanden sich eine Autoreparatunverkstatt mit
Waschplatz, eine Tanksteile sowie ein Motoren-
und Maschinenbau mit Farbspritzaniage und
Motorenprüfstände auf dem Areal. Es ist bekannt,
dass es bereits im Jahr 1964 bauaufsichtliche
Ermittlungen gab, weil die Anlagen zum Teil nicht
den Vorschriften entsprachen. Auch die in den
90er Jahren ansässige Firma Gerd Höckle ging
mit wassergefährdenden Stoffen um.

Auf den Mustereriass zur Berücksichtigung von
Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere
Altlasten, bei der Bauieitpianung und im Bauge
nehmigungsverfahren vom 26.09.2001 der Fach
kommission „Städtebau" der ARGEBAU wird ver
wiesen.

Grundsätzlich darf ein Bauleitplan keine städte
baulichen Missständen oder Gefahrentatbestände
im Sinne des allgemeinen Ordnungsrechts, oder
erhebliche Belästigungen Im Sinne der schädli-
chen Bodenverunreinigung nach dem BBodSchG

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.
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Nr. yStelljLingnähme; .-..V, Stellungnahme:^

hervorrufen oder festschreiben. Vielmehr hat er
bereits unterhalb dieser Schwelle Schutz vor un
zumutbaren Nachteilen und Belästigungen zu
gewährleisten.

Liegen der Stadt Anhaltspunkte für eine Bodenbe
lastung vor - was hier zutrifft -, so muss sie sich
Klarheit verschaffen über At und Umfang der Bo
denbelastungen sowie über das Gefahrenpotenti
al. Im vorliegenden Fall wird es erforderlich sein,
die Auswirkungen der Bodenbelastung durch eine
orientierende Untersuchung festzustellen, um
dann Aussagen über die Gefährdung im Hinblick
auf die beabsichtigte bauleitplanungsrechtliche
Nutzung treffen zu können. Es wird empfohlen,
hierfür einen Sachverständigen nach §18
BBodSchG zu beauftragen.

Es wird darauf hingewiesen dass in einer Vorbe
sprechung am 08.04.2014 die Große Kreisstadt
Lindau darauf aufmerksam gemacht wurde, dass
hier eine historische und technische Erkundung
erforderlich sein wird. Inwieweit hier bereits ent
sprechende Untersuchungen durchgeführt worden
sind, geht aus den vorgelegten Unterlagen nicht
hervor. Wir bitten die weiteren Maßnahmen mit
uns sowie mit dem Wasserwirtschaftsamt Kemp
ten abzustimmen.

Für den Umgriff der Planung wurde im
November 2014 von der HPC AG im
Auftrag der GWG-Lindau eine Bau
grunduntersuchung durchgeführt. Die
se kam zu dem Ergebnis, dass die auf
dem Gelände vorhandenen Auffüllun
gen im Zuge der Aushubarbeiten unter
gutachterlicher Aufsicht zu separieren,
materialspezifisch am Maulwerk zu
erproben und einer sachgerechten
Entsorgung zuzuführen sind. Des wei
teren wird empfohlen, das Aushubma
terial aus dem Bereich des ehemaligen
Ölabscheiders und der früheren Zapf
stelle Schicht- und materialspezifisch
zu separieren und zu beproben. Sollte
im Zuge der Baumaßnahme weiteres
auffälliges Aushubmaterial anfallen,
wird empfohlen, dieses ebenfalls mate
rialspezifisch und schichtweise zu
separieren, am Haufwerk zu beproben
und einer sachgerechten Entsorgung
zuzuführen.

Da es sich bei der Untersuchung ledig
lich um eine punktuelle Überprüfung
möglicher Verdachtsflächen handelte
wurde im Nachgang an die eingegan
gene Stellungnahme in Abstimmung
mit dem Landratsamt Lindau eine ori
entierende Untersuchung in Auftrag
geben. Das Ergebnis der Untersu-
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Nr. NameV Datums Stellungnahme St^fuhgriaHme^:^^ B^es^lüs^oföchiag
chung steht noch aus. Die daraus re
sultierenden Maßnahmen werden je
doch mit dem Landratsamt Abge
stimmt und durchgeführt.

3.0 Lokale Agenda Ak
EINE WELT, Schreiben
vom 03.06.2015

4.0

Die bestehenden Bäume an der Bahnlinie sind
nicht für den Erhalt gekennzeichnet. Auch ist kei
ne verpflichtende Neupflanzung vorgesehen. Die
Bebauung geht so weit zur Bahnlinie, dass für
sinnvollen Lärmschutz kein Platz mehr ist. Eine
Verbreiterung des bisherigen Radweges entlang
der Bregenzerstraße wird als dringend notwendig
angesehen, da ab der Einmündung der Eichwald
straße eine Abmarkierung für den Radverkehr
vorgesehen ist, die sinnvoll weitergeführt werden
sollte.

Die bestehenden Bäume entlang der
Bahnlinie befinden sich zum Teil auf
dem Flurstück der Bahn und werden
somit von den Baumaßnahmen nicht
tangiert.

Sinnvolle, aktive Lärmschutzmaßnah
men in Form eines Lärmschutz

walls/Lärmschutzwand sind aufgrund
der notwendigen Höhe aus Gründen
des Orts- und Landschaftsbilds nicht
gewünscht. Zum Schutz der künftigen
Bewohner werden deshalb umfangrei
che passive Schailschutzmaßnahmen
an den Gebäuden entsprechend dem
Schallgutachten umgesetzt.

Der Radweg entlang der Bregenzer
Straße bleibt im Bereich der bestehen
den Trasse. Es entsteht jedoch von
den neu geplanten Gebäuden eine
Vorplatz welcher durch Fahrradfahrer
mit genutzt werden kann. Zudem ist im
südlichen Bereich des Plangebiets
(Entlang des Bahndamms) eine zu
sätzliche Wegeverbindung in Ost-
Westrichtung welche durch Fußgänger
und Radfahrer mitgenutzt werden kann
vorgesehen.

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.

Landratsamt Lindau,
FB 33 (Wasserrecht).

Für die Niederschlagswasserbeseitigung ist zu
prüfen, ob ein wasserrechtliches Verfahren durch-

Die Prüfung ob ein wasserrechtliches
Verfahren benötigt wird, wird im Rah-

Eine Änderung der Planung

Seite 7 von 39



Schreiben vom

26.05.2015

5.0 Landratsamt Lindau,
Untere Naturschutz

behörde, Schreiben
vom 23.06.2015

iStellungna^

zuführen ist. Dies ist der Fall, wenn die Beseiti
gung des Niederschlagswassers nicht unter die
erlaubnisfreie Benutzung des Grundwassers gem.
§ 46 Abs. 2 WHG (wie unter Ziffer 5.11 beschrie
ben) und nicht unter den Gemeingebrauch gem
Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG fällt.

Es wird auf die Stellungnahme des Wasserwirt
schaftsamtes Kempten verwiesen.

Gegen die vorliegende Planung bestehen aus
naturschutzfachlicher Sicht keine Einwände. Die
artenschutzrechtlichen Belange sind in der beilie
genden artenschutzrechtlichen Einschätzung be
rücksichtigt und bedürfen keiner Ergänzung.

Stell üjhgi^

men des Baugenehmigungsverfahrens
geregelt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

ist nicht erforderlich.

Es sind keine Planänderun
gen erforderlich.

6.0 Landratsamt Lindau,
Immissionsschutz,
Schreiben vom

24.06.2015

2.Immissionssituation

2.1 Verkehrslärmimmissionen:

Die Auswahl der Immissionspunkte orientiert sich
an den im Bebauungsplan dargestellten Grenzen
unterschiedlicher Nutzungen. An den abgewand
ten Gebäudeseiten wurde nur die Eigenabschir
mung des betreffenden Gebäudes, nicht die Ab-
schirmwirkung der anderen Gebäude, berücksich
tigt. Nach telefonischer Auskunft des Gutachters
vom 23.06.2015 konnten von der Bahn keine
aktuellen Prognosedaten vorgelegt werden, so
dass eine Prognose nach der neuen Schall03,
Ausgabe 2014 nicht möglich war. Im Folgenden
werden nur die Beurteilungspegel an den am
stärksten betroffenen Etagen zusammengefasst.
Die Ergebnisse der Lärmberechnungen zeigen,
dass die Orientierungswerte der DIN 18005 Teil 1
an den meisten Immissionsorten nicht eingehalten
und teilweise erheblich überschritten werden. An
zahlreichen Immissionsorten werden darüber
hinaus die Immissionsgrenzwerte der 16. Blm-

Aufgrund der vorgebrachten Einwende
des Landratsamts Lindau, Immissions
schutz und den daraus resultierenden
Maßnahmen wurde der westliche Teil
des Plangebiets im Hinblick auf eine
schalltechnisch optimiertere Anord
nung der Baukörper überplant. Eben
falls wurde das Schallgutachten an die
neu städtebauliche Anordnung ange-
passt und der Bebauungsplan gemäß
§ 4a Abs. 3 BauGB erneut ausgelegt.

Von einer weiteren Abwägung der
Stellungnahme wird deshalb abgese
hene, da sich das Landratsamt Lindau,
Immissionsschutz zum geänderten
Entwurf des Bebauungsplans erneut
geäußert hat.

Die Planung wurde auf
Grund der Stellungnahme
entsprechend überarbeitet.
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iStellui^ahme; Stellungnahme.d ______ .-riii'jV

Diese „Lärmschutzbebauung" durch geeignete
Anordnung der Gebäude wurde in dem vorliegen
den Bebauungsplan jedoch nicht umgesetzt. Dar
über hinaus wurde der passive Lärmschutz nur
auf die Schlaf- und Kinderzimmer abgestellt, ob
wohl an zahlreichen Immissionsorten auch die
o.g. Orientierungswerte bzw. die Immissions
grenzwerte für den Tagzeitraum überschritten
werden.

Aus immissionsschutztechnischer Sicht wäre zu
prüfen, ob durch eine geeignete Anordnung und
Gliederung der Gebäude entlang der Bundesstra
ße und der Bahnlinie in Verbindung mit einer
lärmabgewandten Orientierung der Aufenthalts
räume zumindest an den abgewandten Gebäude
seiten die Orientierungswerte eingehalten und
darüber hinaus geschützte Außenwohnbereiche
geschaffen werden können. Der getroffene
Schallschutz ist auch auf die Aufenthaltsräume
(Wohnzimmer, Wohnküche) auszudehnen, an
denen die Orientierungswerte der DIN 18005 Teil
1 nicht eingehalten werden.

2.2 Erschütterunosimmission:
Aufgrund der Nähe des Planungsgebietes zum
Bahnkörper der Bahnlinie Lindau-Bregenz muss
mit Erschütterungsimmissionen an den geplanten
Wohngebäuden gerechnet werden. Nach Unter
suchungen des Bayerischen Landesamtes für
Umwelt treten erst ab einem Abstand von 50 m
zum Bahnkörper keine relevanten Erschütterungs
immissionen mehr auf. Zur Beurteilung der durch
den Bahnbetrieb hervorgerufenen Erschütte
rungseinwirkungen sind die in Tabelle 1 i.V.m.
Ziffer 5.5.2.2 der DIN 4150 Teil 2 enthaltene ge-
bietsspezifische Anhaltswerte A für die Beurtei-
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Nr. Name/Daf lim' Stellungnahme Stellungnahme derVerwaltüng: Beschlussyorschlag
lung von Erschütterungsemissionen in Wohnun
gen und vergleichbar genutzten Räumen heran
zuziehen. Zur Vermeidung von Erschütterungs
immissionen und sekundärem Luftschall sind
Wohngebäude bis zu einem Abstand von 50 m
zum Bahnbaukörper mit Maßnahmen zum Er
schütterungsschutz auszustatten. Da es sich bei
Erschütterungen ebenfalls um schädliche Um
welteinwirkungen im Sinne des BImSchG handelt,
sind die Maßnahmen zum Erschütterungsschutz
ebenfalls als planungsrechtliche Festsetzung in
den Textteil des Bebauungsplanes aufzunehmen
und in der Begründung darauf hinzuweisen. In
dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf wurde
der Erschütterungsschutz nur als Hinweis aufge
nommen.

3. Beurteilung:

Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen ge
gen den Bebauungsplan erhebliche Bedenken.
Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersu
chung zeigen, dass an zahlreichen Baufeldern im
Planungsgebiet die zulässigen Orientierungswerte
der DIN 18005 Teil 1 an 3 — 4 Gebäudeseiten
tagsüber und nachts überschritten werden. Dar
über hinaus sind an den Baufeldern entlang der
Bundesstraße und der Bahnlinie an 3 Gebäude
seiten die Immissionsgrenzwerte der 16. Blm-
SchV überschritten. An diesen Immissionsorten
liegen demzufolge schädliche Umwelteinwirkun
gen vor. Es kann festgestellt werden, dass an
einem großen Teil des Plangebietes keine gesun
den Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorliegen. Aus
immissionsschutztechnischer Sicht ist die über
plante Fläche für eine derart intensive Wohnnut
zung nicht geeignet. Es sollte zunächst geprüft
werden, ob die Realisierung aktiver Schall-
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Nr. Name/^patünri: ^jSt^iingnah Stel|üi;igh9hn^^ tP<|^chjüssya^^
Schutzmaßnahmen und ggf. bis zu weicher Höhe
städtebaulich vertretbar ist. Durch aktive Schall
schutzmaßnahmen können zumindest das Erdge-
schoss und ggf. das 1. Obergeschoss vor erhebli
chen Lärmimmissionen geschützt werden. Dar
über hinaus können ruhige Außenwohnbereiche
geschaffen werden. Ist eine begründete Realisie
rung aktiver Schallschutzmaßnahmen nicht mög
lich, sind aus Sicht des Immissionsschutzes die
Maßnahmen des passiven Schallschutzes auszu
schöpfen um an den lärmabgewandten Gebäude
seiten jedenfalls die Werte der DIN 18005 bzw.
der 16 BImSchV oder an den lärmzugewandten
Gebäudeseiten die Innenpegelwerte in Wohnräu
men von 40dB(A) und in Schlafräumen von 30
dB(A) einzuhalten.
Aus fachlicher Sicht ist z.B. eine geschlossene
Bebauung entlang der Verkehrswege denkbar.
Die geschlossene Anordnung der Gebäude paral
lel zur Straße/Schiene wirkt als Lärmschirm und
schützt die dahinterliegenden Flächen und Ge
bäude umso besser, je länger und höher sie ist.
Einfahrten sollten daher vermieden werden. In der
vorliegenden Planung werden die Gebäude zwar
entlang der Bundesstraße zwar parallel zur Stra
ße situiert, durch die mittige Einfahrt wird jedoch
keine ausreichende Abschirmwirkung erzielt. Es
sollte deshalb geprüft werden, ob eine Verlegung
der Erschließung in den Randbereich möglich ist,
um eine geschlossene Bebauung entlang der
Bundesstraße zu realisieren.
Entlang der Bahnlinie sollen die Baukörper im
rechten Winkel zur Bahnlinie errichtet werden, so
dass keine gebäudebedingte Eigenabschirmung
erzielt wird und die Orientierungsmöglichkeit auf
abgewandte Gebäudeseiten stark eingeschränkt
ist (z.B. am Baufeld 9 besitzt nur das nördliche
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Reihenhaus eine Orlentierungsmöglichkeit). Dar
über hinaus wurde das ursprünglich entlang der
Bahnlinie geplante, geschlossen ausgeführte
Parkdeck, das gemäß der schalltechnischen Un
tersuchung der Fa. BEKON vom 12.02.2014 in
weiten Teilen eine Verbesserung der Lärmsituati
on erreicht, auf die Nordwestseite des Plangebie
tes verlegt.

Aus Sicht des Immissionsschutzes können die
Bedenken ausgeräumt werden, wenn nachste
hende Maßgaben bei der weiteren Planung be
rücksichtigt werden:

3.1 Das gesamte Planungsgebiet ist im zeichne
rischen Teil als Fläche für besondere Anla
gen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen darzustel
len.

3.2 In den Textteil des Bebauungsplanes ist fol
gende planungsrechtliche Festsetzung auf
zunehmen: „Bis zu einem Abstand von 50 m
zum Bahnkörper der Bahnlinie Lindau-
Bgregenz sind die Wohngebäude mit Maß
nahmen zum Erschütterungsschutz (z.B.
Einbau von Trennfugen in Gebäudeelemen
ten, Schwingungsisolierung der Fundamente
mit Absorbermaterial) auszustatten, sofern
nicht durch ein Gutachten nachgewiesen
wird, dass die in Tabelle 1 in Verbindung mit
Ziffer 5.5.2.2 der DIN 4150 Teil 2 - Erschüt
terungen im Bauwesen — vom Dezember
1992 genannten Anhaltswerte A für die Be
urteilung von Erschütterungsimmissionen
eingehalten werden."

StellungnahiTie derVeiy/altü Beschlussyoi^chlag
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Nr. Naine;^ Dätunv ßtellüngnahme. Stellunghahme\^der Veiy/a^^^^ Besqhlussvorschlag
3.3 In der immissionstechnlschen Festsetzung

Nr. 1.10 wird auf die DIN 4109 Bezug ge
nommen. Gemäß dem Urteil des BVerwG,
29.07.2010, BVerwG 4 BN 21.10 muss die
Gemeinde sicherstellen, dass die Betroffe
nen von der DIN-Vorschrift verlässlich und in

zumutbarer Weise Kenntnis erlangen kön
nen.

In den Bebauungsplan sollte deshalb folgen
der Hinweis aufgenommen werden: „Alle ge
nannten Normen und Richtlinien sind beim

deutschen Patentamt archiviert und gesi
chert hinterlegt. Die genannten Normen und
Richtlinien können bei der Stadt Lindau,
Stadtplanung, Bregenzer Straße 8, 88131
Lindau während der üblichen Geschäftszei
ten eingesehen werden."

3.4 Im weiteren Verfahren soliten folgende
Punkte geprüft werden:
- Realisierbarkeit bzw. Höhe der realisier

baren aktiven Lärmschutzmaßnahmen
(z.B. geschlossenes Parkdeck, Lärm
schutzwand) aus städtebaulicher, techni
scher und finanzieller Sicht. Dies setzt ei
ne Bestimmung der zur ausreichenden
Abschirmung der einzelnen Etagen erfor
derlichen Höhen der aktiven Lärm

schutzmaßnahmen voraus.

- Verbesserung der gebäudebedingten Ei
genabschirmung durch Errichtung einer
geschlossenen Riegelbebauung mit Flan
kenschutz entlang der Verkehrswege mit
Verlegung der Erschließung in den Rand
bereich.
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Belüftungsmöglichkerten für Schlaf- und Kin
derzimmer" durch die Formulierung den
Belüftungsmöglichkeiten für Aufenthaltsräu
me (z.B. Wohnküchen, Wohnzimmer, Ar
beitszimmer, Kinderzimmer, Schlafeimmer,
Gästezimmer)" zu ersetzten.

Darüber hinaus ist der Absatz 2 zum passi
ven Schallschutz wie folgt zu ändern: „Fens
teröffnungen von Aufenthaltsräumen (z.B.
Wohnküchen, Wohnzimmer, Arbeitszimmer,
Kinderzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer),
die für die Lüftung erforderlich sind, sind iri
den einzelnen Baufeldem entsprechend den
Angaben der nachfolgenden Tabelle auf die
lärmabgewandte Gebäudeseite zu situieren.
Dabei sind die Orientierungsmöglichkeiten
zunächst auszuschöpfen. Ausnahmen von
der Orientierungspflicht der zur Lüftung der
Aufenthaltsräume zugelassen werden, wenn
eine Unterbringung von Fensteröffnungen
entsprechend der Orientierungspflicht unter
der Voraussetzung von funktional befriedi
genden Raumzuschnitten unmöglich ist und
wenn die betreffenden Räume ersatzweise
mit ausreichend dimensionierten schallge
dämpften Lüftungsanlagen (z.B. mechanisch
unterstützte Fensterrahmenlüftung, Einzellüf
tung, etc.) ausgestattet werden."

Hinweis:

Aus immissionsschutztechnischer Sicht bestehen
gegen die kleinräumige Ausweisung eines Misch
gebietes im nördlichen Teil des Planungsgebietes
erhebliche Bedenken. Zum einen stellen die bei
den nördlichen Baufelder aus Sicht des Immissi-
onsschutzes kein eigenständiges Gebiet dar.
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Stellungnahme Stellyngnahei ^Beechli^yorschlag

7.0 Deutsche Bahn AG,
Schreiben vom
18.06.2015

Darüber hinaus sind gemäß der vorliegenden
Begründung zum Bebauungsplan in diesem Be
reich lediglich ca. 2 Büroeinheiten geplant. Der
überwiegende Teil des nördlichen Planungsgebie
tes soll offensichtlich ebenfalls zu Wohnzwecken
genutzt werden, was darauf hindeutet, dass es
sich hier um eine Scheinausweisung handelt. Die
Ausweisung eines Mischgebietes setzt in diesem
Fall lediglich die Schutzwürdigkeit der geplanten
Wohnnutzung herab.

1. TÖB-Anaeleoenheiten
Durch die Inhalte der Festlegungen und Zielset
zungen der Planung darf der gewöhnliche Bahn
betrieb einschließlich der Maßnahmen zur War
tung und Instandhaltung sowie Maßnahmen zu
Umbau, Erneuerung oder ggf. Erweiterungen
keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträch
tigt werden.

Im Bereich von Eisenbahnanlagen ist bei allen
Arbeiten das bautechnische Regelwerk der DB
Netz AG in Verbindung mit der „Eisenbahnspezifi
schen Liste Technischer Baubestimmungen"
(ELTB) der Deutschen Bahn AG anzuwenden.

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller
durch die Baummaßnahmen betroffenen Be
triebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und ohne
Einschränkung, auch insbesondere während der
Baudurchführung zu gewährleisten.

Ein gewelltes oder ungewolltes Hineingelangen in
den Gefahrenbereich und den Sicherheitsraum
der Deutschen Bahn ist auf Dauer sicher auszu
schließen. Entlang der Bahngrenze soll eine Ein-
friedung errichtet werden. Im Bereich des Wende-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.
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Stellungnahme

Kreises Ist ein Abkommenschutz analog
2009 der Aufhaltestufe N 2 vorzusehen.

RPS

Anfallendes Oberflächenwasser oder sonstige
Abwässer dürfen nicht auf Bahngrund geleitet und
zum Versickern gebracht werden. Es dürfen keine
schädlichen Wasseranreicherungen im Bahnkör
per auftreten.

Beleuchtungen und Werbeflächen sowie die bau
lichen Anlagen selbst sind so zu gestalten, dass
eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtig
keit des Eisenbahnverkehres jederzeit sicher aus
geschlossen ist.

Abstand und Art der Bepflanzung müssen so ge
wählt werden, dass bei Windbruch keine Bäume
auf das Bahngelände bzw. in das Lichtraumprofil
des Gleises fallen können. Der Mindestabstand
ergibt sich aus der Endwuchshöhe und einem
Sicherheitszuschlag von 2,50 m. Diese Abstände
sind durch geeignete Maßnahmen (Sicherheits
schnitt) zu gewährleisten.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ansprüche
gegen die Deutsche Bahn AG aus dem Betrieb
der Eisenbahn in seiner Jeweiligen Form sind sei
tens des Antragstellers, Bauherren, Grundstücks
eigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter
ausgeschlossen sind. Insbesondere sind Immissi
onen wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug, elekt
romagnetische Beeinflussungen und dergleichen,
die von Bahnanlagen und dem Bahnbetrieb aus-

Stellungnahme der Verwaltung

Das aus dem Plangebiet anfallende
Oberflächenwasser wird Innerhalb der
Grundstücke versickert. Eine Ableitung
auf die Bahngrundstücke bzw. eine
Anreicherung am Bahnkörper sind
somit nicht zu erwarten.

Aufgrund dessen, dass es sich bei den
Baukörper Im Bereich der Bahnlinie
ausschließlich um Wohngebäuden
handelt wird von einer konkreten Fest
setzung zur Gestaltung von Werbean
lagen abgesehen.

Die geplanten Grundstücke haben
einen Abstand von rund 20 m zu den
Gleisanlagen. Somit wären Bäume mit
einer Wuchshöhe von bis zu 17,50 m
zulässig. Um dies bereits bei der Ge
staltung der Freiflächen zu berücksich
tigen wird die Stellungnahme an den
Vorhabenträger weitergeleitet. Von
einem Hinweis im Bebauungsplan wird
abgesehen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Beschlussvorschlag
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stadtwerke Lindau,
Schreiben vom
26.05.2015

3. Allgemeines

Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Er
eignisse, welche aus der Umsetzung der o.g.
Planung abgeleitet werden können und sich auf
Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, haftet
der Planungsträger. Er haftet auch für das Ver
schulden derjenigen Personen, denen er sich zur
Verrichtung oder Erfüllung bedient.

4. Zuständigkeit

Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürn
berg ist vom Antragsteller gesondert zu beteili
gen.

Werden Kreuzungen von Bahnstrecken mit Was
ser, Gas- und Stromleitungen sowie Kanälen und
Durchlässen usw. erforderlich, so sind hierfür
entsprechende Kreuzungs- bzw. Gestattungsan-
träge bei der DB Immobilien, Liegenschaftsma
nagement zu stellen.

5. Baugenehmigung
Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungs
bereich der Bauleitplanung sind dem Kompetenz
team Baurecht und Immobilien, erneut zur Stel
lungnahme vorzulegen.

Netze Strom:

Für diesen Bereich bestehen keine Bedenken und
Anregungen.

Netze Gas und Wasser:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Baugenehmigungen werden der
Deutschen Bahn erneut zur Steliung-
nahme vorgelegt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.
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Nr. Name / Datum Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag
Im südlichen Bereich des Grundstücks befindet
sich eine Wasserversorgungsleitung DN 100. Für
diese Leitung wurde im Jahr 2012 eine dingliche
Sicherung beantragt.
Es wird gebeten für die Leitung einen entspre
chenden Schutzstreifen von 2,0 m links und
rechts der Achse einzuplanen.

Die bestehende Wasserversorgungs
leitung kann aufgrund der Lage der
Baufenster in ihrer bestehenden Tras
se überwiegend erhalten werden. Not
wendige Verlegungen werden im
Rahmen der koordinierten Leitungs
planung berücksichtigt und frühzeitig
mit den Stadtwerken Lindau abge
stimmt.

Weiterhin bietet sich die Möglichkeit
die Leitung direkt in den öffentlichen
Geh- und Radweg im Süden zu verle
gen, um die Zugänglichkeit zu verbes
sern. Aufgrund der Möglichkeit der
Verlegung der Wasserleitung in den
öffentlichen Bereich des Gehwegs,
wird von einem Leitungsrecht abgese
hen.

Die Stellungnahme wird zur Berück
sichtigung bei der Ausführungsplanung
an die Vorhabenträger weitergeleitet.

9.0 Telekommunikation

Lindau, Schreiben vom
29.05.2015

Es bestehen keine Einwände gegen die Aufstel
lung des Bebauungsplans.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.

10.0 Wasserwirtschaftsamt

Kempten, Schreiben
vom 16.06.2015

Altlasten und Bodenschutz
Auf dem Grundstück wurde bei Abbrucharbeiten
in einer Grube Schlamm unbekannter Herkunft
gefunden. Laut Zeitungsartikel wird der Schlamm,
der zwischenzeitlich entfernt wurde, als giftig ein
gestuft.
Aus fachlicher Sicht sind für das betroffene
Grundstück Informationen über die frühere Nut-
zung einzuholen um klären zu können, ob weitere

Für den Umgriff der Planung wurde im
November 2014 von der HPC AG im
Auftrag der GWG-Lindau eine Bau
grunduntersuchung durchgeführt. Die
se kam zu dem Ergebnis, dass die auf
dem Gelände vorhandenen Auffüllun
gen im Zuge der Aushubarbeiten unter
gutachterlicher Aufsicht zu separieren.

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.
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Schadensherde zu erwarten sind. Kann das Vor
handensein von weiteren Verunreinigungen aus
geschlossen werden, ist zumindest der Unter
grund der Schlammgrube zu untersuchen, da
davon ausgegangen werden muss, dass die Gru
be nicht vollkommen dicht war. Liefert die Histori
sche Erkundung Hinweise auf weitere Unter-
grundverunreinigungen, sind auch diese nach
bodenschutzrechtlichen Vorgaben zu untersuchen
bzw. zu entfernen.

Grundwasserschut2[/WasserversoraunG
Die Wasserversorgung ist durch Anschlussmög
lichkeit an die Stadtwerke Lindau sichergestellt.

Gewässersch utz

Schmutzwasserentsorgung kann an die Stadtent
wässerung angeschlossen werden.

materialspezifisch am Haufwerk zu
erproben und einer sachgerechten
Entsorgung zuzuführen sind. Des wei
teren wird empfohlen, das Aushubma
terial aus dem Bereich des ehemaligen
Ölabschelders und der früheren Zapf
stelle Schicht- und materialspezifisch
zu separieren und zu beproben. Sollte
im Zuge der Baumaßnahme weiteres
auffälliges Aushubmaterial anfallen,
wird empfohlen, dieses ebenfalls mate
rialspezifisch und schichtweise zu
separieren, am Haufwerk zu beproben
und einer sachgerechten Entsorgung
zuzuführen.

Da es sich bei der Untersuchung ledig
lich um eine punktuelle Überprüfung
möglicher Verdachtsflächen handelte
wurde im Nachgang an die eingegan
gene Stellungnahme in Abstimmung
mit dem Landratsamt Lindau eine ori
entierende Untersuchung in Auftrag
geben. Das Ergebnis der Untersu
chung steht noch aus. Die daraus re
sultierenden Maßnahmen werden je
doch mit dem Landratsamt Abge
stimmt und durchgeführt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Beschlus^vörschlag
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Nr. Name/ Datum Stellurignahme Stellungnahme der Verwaltung v Beschlussvorschlag
Niederschlagswasser ist wie unter Ziffer 3 „Hin
weise" dargestellt zu entsorgen. Dazu sind ab
hängig von der Größe der zu entwässernden Flä
che, technische Regelwerke einzuhalten.
Nicht sickerfähiges Niederschlagswasser von
befestigten Flächen die kleiner als 1000 m^ sind
kann erlaubnisfrei in den nächstgelegenen Vorflu
ter eingeleitet werden. Bei der Ableitung von Nie
derschlagswasser aus befestigten Flächen größer
1000 m^ ist ein Wasserrechtsverfahren durchzu
führen.

Oberflächenqewässer

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer
betroffen.

11.0

fl

Zweckverband für Ab

fallwirtschaft, Schrei
ben vom 27.05.2015

Die Erschließung kann durch Müllfahrzeuge nicht
befahren werden. Die Sammelgefäße müssen
deshalb an den Sammeltagen an anfahrbaren
Erschließungsstraße bereitgestellt werden.

Die Befahrbarkeit der Erschließungs
straße ist für Müllfahrzeuge aufgrund
der Dimensionierung des Wendeham
mers nicht voll gegeben. Ein zurück
stoßen des Müllfahrzeugs ist ohne
Einweiser (2. Mann) aus Gründen der
Arbeitssicherheit nicht zulässig.

Aufgrund dessen wurde mit dem
Zweckverband für Abfallwirtschaft
vereinbart, dass für das Müllfahrzeug
eine Befahrbarkeit des in Richtung
Südosten verlaufenden Gehwegs er
möglicht wird, so dass dieses ohne
einen Einweiser (2. Mann) zurecht
kommt und nicht zurückstoßen muss.

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.

1 ̂ .u Staatliches Bauamt
Kempten, Schreiben
vom 24.06.2015

Die Anbindung des geplanten Baugebietes an die
Bundesstraße 12 soll mit einer neuen Erschlie
ßungsstraße erfolgen. Diese ist zur öffentlichen
Straße zu widmen. Die Kosten für die Herstelluna

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Die Planung der Einmün
dung wird frühzeitig mit dem Staatli-
chen Bauamt abgestimmt.

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.
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Nr. Name/ Datum

Polizeiinspektion
Lindau - Verkehr,
Schreiben vom

24.06.2015

Stellungnahme

der neuen Kreuzung inklusive der notwendigen
Änderungen an der B 12 sind von der Stadt als
Baulastträger der neu hinzukommenden Erschlie
ßungsstraße zu tragen. Die Detailplanung des
Einmündungsbereichs ist mit dem Bauamt abzu
stimmen.

An der Einmündung in die B 12 sind Sichtfelder
für die Anfahrsicht in einem Abstand von 3 m vom
Fahrbahnrand der Bundesstraße, auf einer Länge
von 70 m (gemessen in den betreffenden Fahr
spurmitten) von Sicht behindernden Gegenstän
den aller Art, insbesondere auch von Bewuchs
freizuhalten.

Den Straßengrundstücken und den Straßenent
wässerungsanlagen dürfen keine Abwässer und
kein Niederschlagswasser zugeleitet werden.
Lärmschutzmaßnahmen, welche durch die Auf
stellung des Bebauungsplanes eventuell erforder
lich werden, sind von der ausweisenden Stadt
Lindau eigenverantwortlich und auf ihre Kosten
durchzuführen. Grundlage für die Beurteilung ist
die zu diesem Zeitpunkt vorhandene Verkehrsbe
lastung der Bundesstraße.

Es bestehen keine Bedenken zum Bebaüungs-
planentwurf. Das Sichtdreieck zur Einfahrt in die
Bregenzer Straße (Bundesstraße) muss gewähr
leistet sein.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Sichtfelder für die Anfahrsicht wur
den im Bebauungsplan überprüft. Da
bei kommt es zu keinerlei Sichtbehin
derungen aufgrund der bestehenden
bzw. der neu geplanten Bepflanzung.
Die Stellungnahme wird jedoch zur
Berücksichtigung bei den Pflanzmaß
nahmen an den Vorhabenträger wei
tergeleitet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Sichtfelder für die Anfahrsicht wur
den im Bebauungsplan überprüft. Da
bei kommt es zu keinerlei Sichtbehin
derungen aufgrund der bestehenden
bzw. der neu geplanten Bepflanzung.
Die Stellungnahme wird jedoch zur
Berücksichtigung bei den Pflanzmaß
nahmen an den Vorhabenträger wei
tergeleitet.

Beschlussvorschlag

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.
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Name/Datum Steilürignahme Stellüngnahme; der Verwaltung Beschlussvorschlag

15.0

Polizeiinspektion
Lindau - Verkehr-,
Schreiben vom

05.02.2016

Staatliches Bauamt
Kempten, Schreiben
vom 22.12.2015

Da die Parkplatzsituation in Lindau, auch im
Stadtteil Zeck, sehr angespannt ist, erscheinen
die geplanten 90 Parkmöglichkeiten als nicht aus
reichend. Es wird angeregt, im geplanten ver
kehrsberuhigten Bereich wechselseitig weitere
Parkplätze zu markieren. Dadurch wird auch ge
währleistet, dass sich an die Schrittgeschwindig
keit gehalten wird.

Entspricht der Stellungnahme mit Schreiben vom
24.06.2015

Die detaillierte Darstellung der Stra-
ßenraumaufleilung ist nicht Bestandteil
des Bebauungsplans. Inwieweit zu
sätzliche Stellplätze im Bereich des
verkehrsberuhigten Bereichs realisiert
werden, wird im Zuge der Ausfüh
rungsplanung der Erschließungsstraße
festgelegt.

Auf die Abwägung der Stellungnahme
vom 24.06.2015 wird verwiesen, (siehe
Nr. 12.0 der Beschlussvorlage).

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.

17.0

Wasserwirtschaftsamt
Kempten, Schreiben
vom 03.02.2016

Entspricht der Stellungnahme mit Schreiben vom
16.06.2015

Auf die Abwägung der Stellungnahme
vom 16.06.2015 wird venviesen. (siehe
Nr. 10.0 der Beschlussvorlage).

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.

Landratsamt Lindau,
Wasserrecht, Schrei
be vom 18.01.2016

Entspricht der Stellungnahme mit Schreiben vom
16.06.2015

Auf die Abwägung der Stellungnahme
vom 26.05.2015 wird verwiesen, (siehe
Nr. 4.0 der Beschlussvoriaqe).
Di

Eine Änderung der Planung
ist nicht erforderlich.

Landratsamt Lindau

Bodenschutzrecht,
Schreiben vom

29.12.2015

Es wird vollinhaltlich Bezug auf die Stellungnahme
vom 23.06.2015 genommen. Die gemachten Aus
führungen gelten unverändert weiter.

Inzwischen hat die GWG Lindauer Wohnungsge
sellschaft mbH ein Gutachten der Fa. HPC AG
vom 05.11.2014, Nr. 2143283.bwi/per zur Verfü-
gung stellen lassen, das sich mit Baugrundunter
suchungen auf dem Areal befasst.

Zusätzlich zur Ausführung vom 23.06.2015 wird
ergänzend folgendes angeregt:

e Stellungnahme wurde bereits unter
Nr. 2.0 der Beschlussvorlage abgewo
gen.

Ergänzung der Hinweise zum
Bebauungsplan
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Stellungnahme

„Aus den Bohrprofilen des beigefügten Untersu
chungsberichtes der Fa. HPC vom 05.11.2014
wird ersichtlich, dass an nahezu allen Rammkern
sondierungen künstliche Auffüllungen zwischen 0
m und 1,6 m festgestellt wurden. Mischprobe
(MP1) aus den Rammkernsondierungen RKS 2,
5, 6 und 7 Einstufung als Z2 Material. Mischprobe
(MP3) aus Rammkernsondierung RKS 4 als Z 1.1
Material einzuordnen. Mischprobe (MP2) aus
Rammkernsondierung RKS 1 ZO-Konzentration.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Un
tersuchungsergebnisse den Anfangsverdacht auf
eine abfalltechnisch relevante Kontamination der
im Planungsgebiet vorhandenen Auffüllhorizonte
bestätigt. Da es sich bei dem vorliegenden Unter
suchungsgebiet um eine punktuelle Untersuchung
von einzelnen bekannten Verdachtsflächen han
delt, sind aus der Sicht der Abfalltechnik folgende
Maßnahmen erforderlich:
-  Das im Zuge der Baumaßnahme aus dem

Bereich der künstlichen Auffüllungen anfallen
de Baggergut ist vollständig zu erfassen und
materialspezifisch ggf. auch schichtweise zu
separieren und vor Ort in Haufenwerken zu
lagern.

-  Die Auskofferung ist von einem weisungsbe
fugten Sachverständigen vor Ort zu begleiten
und zu dokumentieren.
Die Haufwerke sind durch den Sachverständi
gen entsprechend den Anforderungen der
l-AGA PN 98 zu beproben und gemäß LAGA
Nr. 20 (1997) zu untersuchen.

-  Die Untersuchungsergebnisse sind uns vor
der Entsorgung der Abfälle zur Beurteilung
vorzulegen.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Die in der Stellungnahme
angeführten Maßnahmen werden in
den Hinweisen zum Bebauungsplan
übernommen.

Beschlussvorschlag
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Stellungnahme Stellungnahme der^eiVf^ Bi^chlüj^yorsch lag

19.0 Landratsamt Immissi
onsschutz, Schreiben
vom 25.01.2016

-  Kann das untersuchte Baggergut als nicht
gefährlicher Abfall eingestuft werden, ist die
ser im Falle seiner bautechnischen Eignung
gemäß der AW Nr. 170506 einer ordnungs
gemäßen bautechnischen Verwertungsmaß
nahme zuzuführen. Ersatzweise kann dieser
einer zugelassenen Bodenaufbereitungsanla
ge zur Behandlung überlassen werden. Falls
keine bautechnische Ven/vertung möglich und
eine Behandlung in einer Bodenreinigungsan
lage nicht sinnvoll ist, kann der Abfall einer
zugelassenen Beseitigungsanlage zugeführt
werden.

-  Die bautechnische Venvertung bzw. die Ver
bringung zu einer Abfallbehandlungsanlage
oder die Abfallbeseitigung ist dem Landrats
amt nachzuweisen.

Unabhängig von den abfalltechnischen Maßnah
men ist das Planungsgebiet im Rahmen einer
orientierenden Untersuchung gemäß der
BBodSchV zu überprüfen, ob es sich zur Auswei
sung einer sensiblen Wohnnutzung eignet. Die im
Schreiben vom 23.06.2015 getroffenen boden-
schutzrechtlichen Aussagen sind zu beachten.

Die Orientierende Untersuchung befin
det sich derzeit in Bearbeitung. Das
Ergebnis wird nach Abschluss der
Untersuchung mit dem Landratsamt
abgestimmt.

1. Immissionssituation
1.1 Verkehrslärmimmissionen

Die Auswahl der Immissionspunkte orientiert sich
an den im Bebauungsplan dargestellten Grenzen
unterschiedlicher Nutzungen. Die abschirmende
Wirkung und Reflektion der Gebäude im WA 2
wurde nicht berücksichtigt. Die abschirmende
Wirkung und Reflektion der Gebäude in den Be
reichen WA 1 und MI des Plangebietes wurden
berücksichtigt. Es konnten keine aktuellen Prog-
nosedaten der Bahn vorgelegt werden, so dass

Die textlichen Festsetzungen
und die Begründung werden
entsprechend dem geänder
ten Schallgutachten ange-
passt
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Stellungnahme Stellungnahme^eriVerwaltüng .BesphlüssVoi^chlag^
re entlang der Bundesstraße 12 und der Bahnli
nie Lindau - Bregenz keine gesunden Wohn- und
Arbeitsverhältnisse vorliegen. Innerhalb des
Mischgebietes wurde dem Lärmkonflikt Rechnung
getragen, indem die Wohnnutzung auf das 3.
Obergeschoss begrenzt wurde.

Aus Immissionschutztechnischer Sicht wäre zu
nächst zu prüfen ob die Realisierung von aktiven
Schallschutzmaßnahmen möglich ist. Eine Prü
fung der Realisierbarkeit aktiver Schallschutz
maßnahmen kann erst erfolgen wenn die für die
Abschirmung einzelner Etagen erforderlichen
Höhen der Lärmschutzmaßnahmen bestimmt
wurden. Dies ist jedoch erneut nicht erfolgt.

Aus lärmschutztechnischer Sicht ist es günstiger,
die beiden L-förmigen Gebäude im WA 1 jeweils
im Uhrzeigersinn um 90° zu drehen. Dadurch
kann die gebäudebedingte Eigenabschirmung des
Bahnlärms von Westen wesentlich verbessert
werden. Darüber hinaus entsteht dadurch zwi
schen den beiden Gebäuden ein größerer Quar
tiersplatz, der von den umliegenden Gebäuden
gut abgeschirmt wird. Die Orientierung der im WA
2 geplanten Reihenhäuser wurde beibehalten.

Die Realisierung von aktiven Schall
schutzmaßnahmen ist aus städtebauli
chen Gründen nicht gewünscht. Die
Auswirkungen auf das Orts- und Land
schaftsbild wären In diesem innerstäd
tisch geprägten Quartier zu gravierend
und würden zu einer Abschottung nach
außen führen.

Die städtebauliche Anordnung der
Gebäude wurde in einem gemeinsa
men Termin mit dem Landratsamt,
Immissionsschutz erörtert. Eine Dre
hung der L-förmigen Gebäude wäre
aus immisionsschutztechnischer Sicht
sinnvoller, jedoch würden sich dadurch
Wohnungszuschnitte ergeben, welche
im Hinblick auf eine Ausrichtung in
Richtung Süden nur schwer zu ver
markten wären. Zudem sind in den
nach Westen orientierten Freiflächen
keine Gartennutzungen vorgesehen,
wodurch hier (wie bereits beim Ge
sprächstermin am 02.06.2016 erörtert)
keine abschirmende Wirkung von Nö
ten ist. Ebenso ist der angedachte
Quartiersplatz, wie im Bebauungsplan
dargelegt weiter nördlich städtebaulich
sinnvoller angeordnet, um den damit
verbundenen Parkierungsverkehr mö<
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Stellungnahme Stellungnahme der Vewaltung Beschlussvoi^chlag

Die im Mischgebiet geplanten Gebäude sind fu-
gendicht baulich miteinander zu verbinden. Denk
bar ist z.B. die Errichtung einer mit Festsetzung
ausgewiesenen geschlossenen Bebauung mit
hochabsorbierend verkleideter Durchfahrtsöff
nung für die Erschließungsstraße

Zur Lösung des bestehenden Lärmkonflikts wur
den emeut ausschließlich passive Lärmschutz
maßnahmen vorgesehen. Die Orientierungspflicht
von Belüftungsfenstern auf die lärmabgewandte
Seite bzw. der Einbau einer technischen Lüf
tungsanlage wurde erneut auf Ruheräume be
grenzt. Da jedoch in den Sommermonaten auch
die Aufenthaltsräume kontinuierlich über die Fens
teröffnungen gelüftet werden, sind die Anforde
rungen des passiven Schallschutzes auf die Auf
enthaltsräume auszudehnen. Darüber hinaus sind
die Festsetzungen zum passiven Schallschutz
teilweise unverbindlich und unbestimmt formuliert.

2.2 Erschütterunosimmissionen
Die vom Immissionsschutz vorgeschlagene Fest
setzung zum Erschütterungsschutz wurde in den
Bebauungsplan übernommen,

2.3. Abfalltechnik

Aufgrund der großflächigen geplanten Tiefgarage

liehst am Anfang der Erschließungs
straße abzufangen und nicht weiter ins
Plangebiet zu leiten.

Eine geschlossene Bebauung im Be
reich entlang der Bregenzer Straße ist
städtebaulich nicht gewünscht, da mit
der Dimensionierung der beiden Bau
körper im Bereich des Mischgebietes
die bestehende Körnung der umlie
genden Bebauung aufgenommen wur
de und somit ein Übergang der Einzel
hausbebauung im Osten hinzu einer
Zeilenbebauung im Westen geschaffen
werden soll.

Die Anregung wird zur Kenntnis ge
nommen. Für die Lüftungsmöglichkei
ten für Nutzungen tagsüber ist es nicht
erforderlich besondere Anforderungen
festzusetzen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
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und der ggf. geplanten Errichtung von Kellerge-
schosssn in d6n Qsplantcn Gabäudon Ist mit er
heblichen Erdbewerbungen und dem Auskoffern
und der Abfuhr von Erdmaterial zu rechnen. Die
Baugrunduntersuchungen der Fa. HPC vom
05.11.2014 bestätigen den Anfangsverdacht
einer abfalltechnisch relevanten Kontamination
des Untergrunds. Aus abfalltechnischer und bo-
denschutzrechtlicher Sicht sind deshalb die in den
Schreiben des Landratsamtes Lindau vom
23.06.2015 und 29.12.2015, Az. 32-1783-41/15
aufgeführten Maßnahmen zu beachten.

3. Beurteilung

Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen ge
gen den Bebauungsplan erhebliche Bedenken.
Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersu
chung zeigen, dass auch bei der geänderten Pla
nung an zahlreichen Baufeldern im Planungsge
biet die zulässigen Orientierungswerte der DIN
18005 an 3-4 Gebäudeseiten tagsüber und nachts
überschritten werden. Zusammenfassend kann
festgestellt werden, dass an einem großen Teil
des Planungsgebietes keine gesunden Wohn-
und Arbeitsverhältnisse vorliegen. Auf die Aus
führungen der immissionsschutzrechtlichen Stel
lungnahme vom 24.06.2015 wird verwiesen. Dar
über hinaus sind die vom Gutachter zugrunde
gelegten Frequentierungsdaten der Bahnlinie
insbesondere während der Nachtzeit in Frage zu
stellen.

Es wurde erneut die Realisierbarkeit der aktiven
Schallschutzmaßnahmen nicht nachvollziehbar
geprüft.

Eine geschlossene Bebauung parallel zur Stra-
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Name / Datum Stellungnahme

3.6 Verbesserung der gebäudebedingten Eigen
abschirmung durch Drehung der Reihenhäuser im
WA 2 um 90"

3.7 Festsetzung einer durchgehend, fugendicht
geschlossenen Bebauung im Mischgebiet mit der
Pflicht zur Errichtung in der geplanten Mindest
länge (ca. 61 m) der aktuell ausgewiesenen Bau
fenster in Verbindung mit einer hochschallabsor-
bierend verkleideten Durchfahrtsöffnung für die
Erschließungsstraße.

3.8 Die Gebäudeseiten, an denen die Tagesorien
tierungswerte der DIN 18005 Teil 1 überschritten
werden, sind zeichnerisch darzustellen.

3.9 Die Nr. 1.11 des Textteiles zum Bebauungs
plan ist ab Abs. 2 wie folgt neu zu fassen;

„Fensteröffnungen von Aufenthaltsräumen (z.B.
Wohnküchen, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Bü
ros, Praxisräume), die für die Lüftung erforderlich
sind, sind in den einzelnen Baufeldern auf die
Fassadenseiten zu orientieren, an denen entspre
chend den Darstellungen im zeichnerischen Teil
keine Überschreitungen des Tagesorientierungs-

Stellungnahme der Verwaltung

ten.

Eine Drehung der Reihenhäuser um
90° wird aus städtebaulichen Gründen
nicht weiterverfolgt. Dies hätte zur
Folge, dass die hinterliegenden
Grundstücke über separate Wege
erschlossen werden müssten und so
mit eine höherer Erschließungsauf
wand und damit Verbunden eine höhe
re Bodenversiegelung entsteht.
Eine geschlossene Bebauung im Be
reich entlang der Bregenzer Straße ist
städtebaulich nicht gewünscht, da mit
der Dimensionierung der beiden Bau
körper im Bereich des Mischgebietes
die bestehende Körnung der umlie
genden Bebauung aufgenommen wur
de und somit ein Übergang der Einzel
hausbebauung im Osten hinzu einer
Zeilenbebauung im Westen geschaffen
werden soll.

Für die Lüftungsmöglichkeiten für Nut
zungen tagsüber ist es nicht erforder
lich besondere Anforderungen festzu
setzen.

Für die Lüftungsmöglichkeiten für Nut
zungen tagsüber ist es nicht erforder
lich besondere Anforderungen festzu
setzen.

Beschlussvorschlag

Seite 35 von 39



Nr. Name / Datum Stellungnahme

wertes vorliegt.

Stel|ühgnahhie^der>Verwaltün9' Beschlüssyorschlag

„ Fensteröffnungen von Ruheräumen (z.B. Kin
derzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer), die für
die Lüftung erforderlich sind, sind in den einzelnen
Baufeldem auf die Fassadenseiten zu orientieren,
an denen entsprechend den Darstellungen im
zeichnerischen Teil keine Überschreitung des
Beurteilungspegels zur Nachtzeit von 45 dB(A)
vorliegt.

Dabei sind die Orientierungsmöglichkeiten voll
ständig auszuschöpfen.

Ausnahmen von den o.g. Orientierungspflichten
der zur Lüftung der Aufenthalts- und Ruheräume
benötigten Festeröffnungen entsprechend der
Orientierungspflicht unter der Voraussetzungen
Räume ersatzweise mit ausreichend dimensio
nierten schallgedämpften Lüftungsanlagen (z.B.
mechanisch unterstützte Fensterrahmenlüftung,
Einzellüftung, etc.) ausgestattet werden.

Die Nutzungsaufnahme sämtlicher Gebäude im
Bereich WA 2 ist erst zulässig, wenn der Bau aller
Gebäude in den Bereichen WA 1 und MI abge
schlossen ist. Die Nutzungsaufnahme des nord
östlichen Gebäudes im Bereich des WA 1 ist erst
zulässig, wenn der Bau des südwestlichen Ge
bäudes im Bereich WA 1 und alle Gebäude im MI
abgeschlossen ist.

Die Einhaltung der o.g. passiven Schallschutz
maßnahmen (bewertes Schalldämmmaß der Au
ßenbauteile nach DIN 4109, Orientierungspflich
ten und der Einbau von schallgedämpften Lüf-
tungsanlagen) ist im Rahmen des Genehmi-

Die vorhandene Festsetzung
spricht der Forderung.

ent-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.
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Stellungnahme

gungsverfahrens gegenüber der Genehmigungs
behörde nachzuweisen.

3.10 In Nr. 1.11. des Textteils zum Bebauungs
plan ist der Absatz zum Schutz vor Erschütterun
gen beizubehalten.

3.11 Bzgl. der Altlastenproblematik, des Boden
schutzes und der Abfalltechnik sind die Anforde
rungen der Schreiben des Landratsamtes Lindau
vom 23.06.2015 und 29.12.2015, AZ. 32-1783-
41/15 zu beachten.

3.12 Zur Gewährleistung der Umsetzung der fest
gesetzten Schallschutzmaßnahmen ist in der Be
gründung des Bebauungsplanes darauf hinzuwei
sen, dass die Stadt Lindau von ihrem Recht ge
mäß Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 BayBO zur Durchfüh
rung eines vereinfachten Baugenehmigungsver
fahrens Gebrauch machen wird.

4. Hinweise

Sollte sich bei der Überprüfung der zugrunde ge
legten Zugfrequentierungsdaten herausstellen,
dass während der Nachtzeit auf dem ans Plange
biet angrenzenden Streckenabschnitt ein Schie
nengüterverkehr stattfindet, muss an der Süd
westseite der südlichen Gebäude im WA 1 und
WA 2 (IP 5 und IP 9) mit ganz erheblichen Über
schreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16.
BImSchV sowie der Grenzen der Gesundheitsge
fährdung während der Nachtzeit gerechnet wer
den. In diesem Fall sind die passiven und ggf.
aktiven Schallschutzmaßnahmen den neuen
Prognoseergebnissen anzupassen.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Siehe hierzu die Abwägung unter Nr.
18 (Landratsamt Lindau, Bodenschutz
recht).

Die Untere Bauaufsichtsbehörde ent
scheidet im Einzelfall ob sie von ihrem
Recht gemäß Art. 58 Abs. 2 Nr. 4
BayBO Gebrauch machen wird.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

B:eschlü^^oi^chlag
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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
Nr. 114 "Hoeckle-Areal"
Die Stadt Lindau (B) erlässt auf der Grundlage von

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI.
I S.2414) zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. I S.1722)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBI. 1 S.132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S.1548)
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntm. vom 14.08.2007 (GVBI
S. 588, BayRS 2132-1-1) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetz vom 24.07.2015 (GVBI S.396)
Planzeichenverordnung (PlanzV90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBI. 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011(BGBI.1509}

-  Gemeindeverordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung vom 22. 08.1998
(GVBI. I S. 796, BayRS 2020-1-1-1) zuletzt geändert Art. 34 (§ 2 Nr. 5 G. v. 12.05.2015, 82)

folgende Satzung:

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§1-15 BauNVO)

1.1.1. WA 1+2 Allgemeines Wohngebiet 1 und 2 (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

1.1.1.1. Zulässig sind:
- Wohngebäude
- nicht störende Handwerksbetriebe
- nicht störende Gewerbebetriebe
- Anlage für gesundheitliche und soziale Zwecke

1.1.1.2. Nicht zulässig sind:
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden
- Schank- und Speisewirtschaften
- Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke

1.1.1.3. Die gemäß §4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind nicht zulässig.

1.1.2. MI Mischgebiet (§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

1.1.2.1. Zulässig sind:
- Wohngebäude
- Geschäfts- und Bürogebäude
-  '^^"de'sbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kultuelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke

1.1.2.2. Nicht zulässig sind:
- sonstige Gewebebetriebe
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen

1.1.1.3. Die gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind nicht zulässig.

1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
{§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

z.B. 0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

^"'ässige GRZ von 0,4 für Wege. Zufahrten, untergeordnete
Nebengebaude und Parkgaragen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einem Wert von 0,7 überschritten
werden.

z.B. III Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß



1.2.3. Zahl der Vollgeschosse mit zusätzlichem StafFelgeschoss (oberstes Geschoss).
Il+S Staffelgeschosse dürfen 3/4 der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses

nicht überschreiten.

1.2.4.
z.B. absolute Höhe der baulichen Anlagen über NN (Höhen im neuen System) als

0K= 413,50 Höchstgrenze in Metem (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

1.3. BAUWEISE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB I.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1. o offene Bauweise

1.3.2. a abweichende Bauweise

1.3.2.1 Bei der abweichenden Bauweise sind Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zugelassen.

1.4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB I.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1. MM — iiiM—mar.. Baugrenzeo

1.4.1.2. Im Bereich des WA 2 dürfen Nebenanlagen und Carports auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden.

1.4.2. I Baugrenze im Erdgeschoss (EG)

1.4.3. Baulinie

1.5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

1.5.1. ► Hauptausrichtung der baulichen Anlagen

1.6. ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

1.6.1. Im Bereich des WA 2 darf maximal eine Wohnung pro Wohngebäude errichtet werden.

1.7. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND TIEFGARAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.7.1. 'st/TG ' Umgrenzung für Flächen von Stellplätzen (St) undTiefgrage (TG)

1.7.2. Ein-und Ausfahrtsbereich zur Tiefgarage

1.8. VERKEHRSFLÄCHEN
(§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

1.8.1.
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
- verkeht^beruhigter Bereich

1.8.2. I G-l-R I öffentlicher Geh-und Radweg

1.8.2.1. Ein Überfahren des östlich gelegene Bereichs des Geh- und Radwegs druch das Müllfahrzeug ist zulässig.

1.8.3. I I I I I I I m Freihatiezone

1.8.3.1. Innerhalb der Freihaltezone sind bauliche Anlagen, Einfreidungen und Bepflanzungen nicht zulässig

1.9. FLÄCHEN UND MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.9.1. Begrenzung der Bodenversiegelung
Private Wegeflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. gekieste Flächen. Pflaster in Split verlegt
etc.) zu versehen. Den Boden versiegelnde Beläge sind unzulässig.



1.10. ANPFLANZEN VON BÄUMEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Erhalt von bestehenden Bäumen.

Anpflanzen von Bäumen. An den mit Planzeichen gekennzeichneten Standorten
sind Bäume der Artenliste 1 zu pflanzen. Die Bäume dürfen zur Anpassung an
die örtliche Situation um max. 5,0 m verschoben werden.

Je angefangene 250 m^ Grundstücksfläche ist auf den privaten Grundstücken ein standortgerechter
Laubbaum der Artenliste 1 zu pflanzen.

1.10.4. Artenlisten

Artenliste 1 - großkronige Bäume
Pflanzgröße: Hochstamm 16-18, 3xv

Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Prunus avium - Vogelkirsche
Tilia cordata - V\finterlinde

Tllia platyphyllos - Sommerlinde
Quercus robur - Stieleiche

Artenllste 2 - Sträucher

Pflanzgröße: 100-150,3xv

Cornus sanguinea - Hartriegel
Corylus avellana - Haselnuss
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Ligustnjm vulgäre - Liguster
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rhamnus frangula - Faulbaum
Rosa canina - Hundsrose

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

1.11. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN SCHÄDLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES
BUNDES-IMMiSSIONSSCHUTZGESETZES

Passiver Schallschutz:

Bei Änderungen und Neuschaffung von schützenswerten Nutzungen im Sinne der DIN 4109, "Schallschutz
im Hochbau, Anforderungen und Nachweise", vom November 1989 (z.B. Wohnräume, Schlafräume,
Unterrichtsräume, Büroräume) sind die sich aus den festgesetzten Lärmpegelbereichen ergebender!
Anforderungen an den baulichen

IV
▼

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich IV

V
▼

VI

T

Lärmpegelbereich V

Lärmpegelbereich VI

Für die mit dem Zeichen:

Beurteilungspegel über 45 dB(A) zur Nachtzeit

gekennzeichneten Fassaden gelten folgende Festsetzungen zur Orientierung und zu den
Belüftungsmöglichkeiten für Schlaf- und Kinderzimmer:

Für Fassaden mit Beurteilungspegeln zur Nachtzeit von über 45 dB(A) ist die jeweilige Orientierung zu einer
Fassade mit Beurteilungspegeln bis zu 45 dB(A) zur Nachtzeit anzustreben. Ist dies nicht zu erreichen, so
ist mindestens ein weiteres Fenster an einer Fassade mit einem Beurteilungspegel von bis zu 45 dB(A) oder
eine aktive Belüftung erforderlich.

Aktive Belüftungen können entfallen, wenn die Räume mit Wintergärten, Logglas oder anderen
Pufferräumen vor den Lärmimmissionen geschützt werden (Verbesserung mindestens 25 dB(A)). Diese
Pufferräume müssen so ausgestattet sein, dass sie zur Nutzung als Schlaf- oder Kinderzimmer nicht
geeignet sind.

Die erforderlichen Schalldämm-Maße und erforderlichen aktiven Belüftungen können auch auf Grundlage
von Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. der
Freistellungsverfahrens ermittelt werden. Die sich aus der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 und sich
aus den anerkannten Regeln der Technik ergebenden Mindestanforderungen sind zu beachten.
Die Nutzungsaufnahme eines Gebäudes Im Bereich WA2 ist erst zulässig, wenn der Bau der Gebäude in
den Bereichen WA1 und MI abgeschlossen ist.

Die Nutzungsaufnahme eines Gebäudes im nordöstlichen Bereich des WA1 ist erst zulässig, wenn der Bau
der Gebäude im südwestlichen Bereich des WA1 und im MI abgeschlossen ist.



Schutz vor Erschütterungen:

Bis zu einem Abstand von 50 m zum nächstgeiegenen Gleis der Bahnlinie Lindau-Bregenz sind die Wohngebäude

mit Maßnahmen zum Erschütterungsschutz (z.B. Einbau von Trennfugen in Gebäudeelementen,

Schwingungsisolierung der Fundamente mit Absor-bermaterialien) auszustatten, sofem nicht durch ein Gutachten

nachgewiesen wird, dass die in Tabelle 1 in der DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2 Einwirkung auf

Menschen in Gebäuden vom Juni 1999 genannten Anhattswerte für die Beurteilung von

Erschütterungsimmissionen eingehalten werden.

1.12. ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERMEIDUNGSMASSNAHMEN

1.12.1. Eine Beseitigung von Altgehölzen und Gebüschen ist nur Im Zeitraum zvinschen dem 01. Oktober und
28. Februar des jeweiligen Jahres zulässig.

1.13. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

^ 4 H H Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des BebauungsplanesI. lo. I. ~ ̂  (§ 9Abs. 7 BauGB)

1.13.2. > # # G Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen bzw. schalltechnischer Festsetzungen

1.13.3. >< X )< >< Abgrenzung unterschiedlicher Höchstgrenzen von Gebäudehöhen

473,63 Bestandshöhen in Meter ü. NN im neuen System1.13.4.

1.14. NÜTZÜNGSSCHABLONE

Art der baulichen Nutzung Dachform und Dachneigung

Grundflächenzahl Bauweise Füllschema der

Nutzungsschablone

2. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(Art 81 BayBO)

2.1. DACHGESTALTUNG

y.. FD SD Flachdächer und Satteldächer mit einer Dachneigung von 25° bis 45°
'  zulässig, (siehe Planeinschrieb)

2.1.2. Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Die Mindestubstratstärke beträgt 8 cm.

2.1.3. Photovoltaikanlagen sind auf den Flachdächern generell zulässig. Sie dürfen die jeweils festgesetzte
max. Gebäudeoberkante (OK) um bis zu 1,0 m überschreiten.

2.2. FREIFLÄCHENGESTALTUNG DES BAUGRUNDSTÜCKS

2.2.1. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen.

2.3. EINFRIEDUNGEN

2.3.1. Die Höhe der Einfriedungen darf max. 1,2 m betragen.

2.3.2. Einfriedungen zwischen den Grundstücken sind kleintiergängig und ohne Sockel auszuführen.

2.4. AUSSENWERBUNG

2.4.1. Werbeanlagen sind an Gebäudefassaden (nicht jedoch über die vorhandene Wandhöhe hinaus) nur an der
Stätte der Leistung zulässig.

2.4.2. Bei Lichtreklamen sind Farbmischungen und Wechsellicht unzulässig.

2.4.3. Für Werbeanlagen an den Gebäudefronten sind der Baugenehmigungsbehörde jeweils gesonderte Pläne
vorzulegen.



2.5. ABSTANDSFLACHEN

2 0^ Die Abstandsflächen können bis zu einem Wert von 0,4 der anrechenbaren Wandhöhe (0,4 H)
reduziert werden.

3. HINWEISE

3.1.

3.2.

bestehende Bebauung

Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern

3.3. NIEDERSCHLAGSWASSER

Gesammeltes Niederschlagswasser aus Dachflächen, Pkw-Stellplätzen sowie privaten Hof- und
Verkehrsflächen ist vorrangig flächenhaft über eine geeignete bewachsene Oberbodenschicht (z.B. über
eine Mulde) in den Untergrund zu versickem. Sollte dies aufgrund der Untergrundverhältnisse nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand möglich sein, so ist durch Rückhaltung dafür zu sorgen, dass der Abfluss auf
den derzeitigen Wert ohne Versiegelung gepuffert wird.
Die fachlichen Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die
Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das
Grundwasser (TRENGW), das ATV Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen
Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser" sowie das ATV-Merkblatt M 153
"Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" sind bei der Em'chtung von Sickeranlagen zu
beachten.

Zur Vermeidung von weitergehenden Behandlungsmaßnahmen des anfallenden Oberflächenwassers vor
der Versickerung ist auf Dach und Fassadenbekleidungen aus unbeschichteten Metallen wie z.B. Kupfer,
Zink und Blei zu verzichten.

3.4. BODENSCHUTZ/ALTLASTEN

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen
Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
oder Vergeudung zu schützen.

3.5. BODENDENKMÄLER

Art. 8 Abs. 1 DSchG

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder
dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der
Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu
dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege,
Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/8157 -0; oder die zuständige
Untere Denkmalschutzbehörde.

3.6. ALTLASTEN

Alle Aushub- und Erdarbeiten sind von einem qualifizierten und mit der Altlastenproblematik vertrauten
Fachbüro zu begleiten und zu dokumentieren. Das Aushubmaterial ist entsprechend der Belastung u.a.
unter Beachtung der technischen Regeln der LAGA "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen" bzw. dem Leitfaden "Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt"
wiederzuverwerten. Sofern der Belastungsgrad eine Wiederverwertung ausschließt, ist das Material ordnungs
gemäß abfallrechtlich zu entsorgen.

Im Bereich künftiger Grünflächen/Gartenflächen muss oberflächennah Material in einer Schichtstärke von
mind. 0,35 m eingebaut werden, dass den Anforderungen an unbedenkliche Verhältnisse gemäß BBodschV
für den Wirkungspfad Boden-Mensch erfüllt.

3.7. ZUGÄNGLICHKEIT DER NORMEN, RICHTLINIEN UND VORSCHRIFTEN
Alle Normen und Richtlinien können bei der Stadt Lindau, Bregenzer Straße 8, 88131 Lindau während der
üblichen Geschäftszeiten zusammen mit den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. Die
genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt. Die
genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen (Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 6,10787 Berlin).
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Begründung zum Bebauungsplan

1. Inhalt des Flächennutzungsplanes
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im rechtsgültigen Flächennutzungs
plan der Stadt Lindau im nördlichen Bereich (entlang der Bregenzer Straße) als ge
mischte Baufläche sowie im südlichen Bereich (rückwärtiger Grundstücksbereich bis
zur Bahnlinie) als Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan kann somit aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.

2. Anlass der Planung
Die GWG, Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH, beabsichtigt die bestehenden Ge
bäude innerhalb des Plangebiets abzureißen und das Grundstück neu zu bebauen.

In der Stadt Lindau herrscht eine große Nachfrage an Wohnraum, insbesondere für
Familien. Gleichzeitig besteht von Seiten der Stadt Lindau die Absicht, bei der Ent
wicklung neuer Bauflächen die Vorgaben des § 1a Abs. 2 BauGB zu berücksichti
gen und bei Neubauprojekten geeignete Innenbereichsflächen vorrangig zu entwi
ckeln.

Für die Neubebauung wurde vom Büro LEHENdrei, 70176 Stuttgart, eine städte
bauliche Konzeption erarbeitet. Diese orientiert sich am Rahmenplan "Soziale Stadt
Lindau - Zech" aus dem Jahr 2006. Aufgrund der eingegangene Stellungnahmen im
Rahmen der öffentlichen Auslegung (insbesondere des Immissionsschutzes) wurde
die städtebauliche Konzeption im östlichen und südlichen Bereich durch das Büro
Hammer&Pfeiffer, Lindau überarbeitet und als Grundlage für den Bebauungsplan
herangezogen.

Für den Geltungsbereich besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan.

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenent
wicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Die vorgegebenen Kriterien
von weniger als 20.000 m^ nach § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB werden bei einem Gel
tungsbereich von ca. 9.355 m^ eingehalten.

Gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB kann auf einen Umweltbericht verzichtet werden.
Ebenso unterliegt das Vorhaben nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver
träglichkeitsprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.

3. Angaben zum Bestand
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Lindau - Zech zwischen der Bregenzer Straße und
der Bahnlinie Lindau - Reutin.

Der Stadtteil Zech hat ca. 1.650 Einwohner und liegt am östlichsten Rand der Lin
dauer Gemarkung. Zech ist mit einer guten Infrastruktur sowie Einrichtungen des
täglichen und des gelegentlichen Bedarfs ausgestattet. Die meisten der Einrichtun
gen sowie der Bodensee sind vom Plangebiet aus fußläufig erreichbar.

Unmittelbar im Norden des Geltungsbereichs verläuft die Bregenzer Straße sowie
im Süden die Bahnlinie Lindau - Reutin. Im Osten befindet sich die Wohnbebauung
der Grenzsiedlung mit Gebäuden, die zumeist 2 Vollgeschosse und eine Sattel
dachausbildung aufweisen. Westlich des Plangebiets bestehen im rückwärtigen
Grundstücksbereich 2 Geschosswohnungsbauten der GWG Lindau mit je 3 Vollge-
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schössen und einer Satteldachausbildung, sowie Im vorderen Bereich zur Bregen-
zer Straße ein Hotel, das ebenfalls 3 Vollgeschossen und ein Satteldach aufweist.

Auf dem Vorhabengrundstück selbst befinden sich Im nördlichen Bereich derzeit ei
ne Fertigungshalle sowie eine Bootshalle In denen zwei Firmen (Schlosserei und
Handel mit Bootszubehör) angesiedelt sind. Der rückwärtige Bereich Ist nicht bebaut
und wird als Weidefläche genutzt.

Unmittelbar an die Bahnlinie angrenzend besteht ein dichter Bewuchs aus Bäumen
und Sträuchern. Zusätzlich bestehen Im Bereich entlang der Bregenzer Straße 4
großkronige Bäume, welche erhalten werden sollen.

Das Plangebiet umfasst das Flurstück Nr. 1834 der Gemarkung Lindau und weist
eine Größe von ca. 9.355 m^ auf.

Das Plangebiet befindet sich Innerhalb des Gebietes "Soziale Stadt LIndau-Zech".

4. Städtebauliche Konzeption zur Entwicklung des Plangebietes
Zur Neugestaltung des Plangebietes wurde vom Büro LEHENdrel, Stuttgart eine
städtebauliche Konzeption erarbeitet. Da Im Zuge der öffentlichen Auslegung von
Selten der Unteren Immissionsschutzbehörde (Lärmschutz) Bedenken gegen die
Planung (Insbesondere gegen die Ausrichtung der Geschosswohungsbauten an
grenzend zur Bahnlinie) vorgetragen wurden, wurde vom Büro Hammer&Pfelffer,
Lindau der westliche Teil des Plangebietes erneut überplant und als Konzeption für
die Überarbeitung des Bebauungsplans zugrunde gelegt.

Diese überarbeitete Konzeption sieht In Anlehnung an den städtebaulichen Rah
menplan "Soziale Stadt LIndau-Zech" entlang der Bregenzer Straße zwei Gebäude
körper parallel zum Straßenverlauf vor. Dabei Ist das nordwestliche Gebäude als
rechtwinkliger Baukörper mit 4 Vollgeschossen geplant. Das nordöstliche Gebäude
Ist als quadratischer Baukörper vorgesehen, der ebenfalls 4 Vollgeschosse aufwei
sen soll. Die Dachform Ist einheitlich für beide Gebäude als Flachdach geplant.
Ebenfalls sollen die Gebäudehöhen dort einheitlich bei etwa 13,50 m liegen. In bei
den Gebäuden soll eine gemischte Nutzung entstehen. Von einer geschlossenen
Bebauung In diesem Bereich entlang der Bregenzer Straße wurde aus städtebauli
chen Gesichtspunkten abgesehen. Mit den beiden Baukörpern soll zum einen die
Körnung der umliegenden Bebauung aufgegriffen werden, und zum anderen ein
Übergang der etwas kleintelllgeren Gebäude Im Osten hin zu der Zellenbebauung
Im Westen erreicht werden.

Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind westlich der Erschließungsstraße 2
L-förmIg geschnittene Gebäude mit 3 und 4 Vollgeschossen vorgesehen. Die An
ordnung der beiden L-förmIgen Gebäude resultiert aus einer möglichst großflächi
gen Südausrichtung der geplanten Wohnungen. Damit verbunden entsteht Im west
lichen Bereich eine Freifläche welche Immissionstechnisch von Selten des Bahn

lärms nicht abgeschirmt Ist. Dieser Bereich Ist jedoch nicht für einen dauerhaften
Aufenthalt (Kinderspielplatz, Gartennutzung) angedacht, sondern wird lediglich für
Erschließungswege genutzt.

Für den Bereich östlich der Erschließungsstraße Ist eine Reihenhausbebauung ge
plant, die 2 Vollgeschosse sowie ein zusätzliches Staffelgeschoss und eine Flach
dach- bzw. eine Satteldachausbildung aufweisen sollen. Die geplante Ausrichtung
der Reihenhausbebauung resultiert aus einer möglichst effektiven Erschließung
ausgehend von der neu geplanten Erschließungsstraße. Bei einer Drehung der Ge
bäude um 90° (schalltechnisch aufgrund der Eigenabschirmung von Selten des
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Bahnlärms besser geeignet) wäre für jede Parzelle ein zusätzlicher Fußweg und
damit verbunden ein höherer Erschließungsaufwand notwendig.

Die Höhenentwicklung variiert im Gebiet zwischen ca. 9,0 m Höhe im Bereich der
Reihenhausbebauung bis zu 13,50 m Höhe im Bereich der 4-geschossigen Bebau
ung entlang der Bahnlinie.

Insgesamt sind in den allgemeinen Wohngebieten ca. 80 Wohneinheiten vorgese
hen. Die Bebauung im Bereich der Mischgebiete wird so geplant, dass im Erdge-
schoss gewerbliche Nutzungen, z.B. in Form von Ladengeschäften ermöglicht wird.
Im Bereich des 1. und 2. Obergeschosses ist eine Büronutzung vorgesehen und ab
dem 3. CG eine Wohnnutzung angedacht.

Im westlichen Bereich ist zwischen dem geplanten Büro- und Wohngebäude sowie
der Wohnbebauung ein Platzbereich (Quartiersplatz) geplant.

Die Erschließung des Plangebiets ist über eine Stichstraße mit einem Wendeham
mer geplant. Im südwestlichen Bereich ist eine Anbindung über einen Geh- und
Radweg an die Grenzsiedlung vorgesehen. Für Müllfahrzeuge soll es möglich sein,
über den kurzen Abschnitt des Geh- und Radweges östlich des Wendehammers in
den Walburgweg einzufahren. Ein mehrfaches Zurücksetzen und Wenden im Ge
biet kann so vermieden werden.

Die Parkierung im Bereich des WA 1 sowie der Mischgebiete wird über eine ge
meinsame Tiefgarage mit ca. 71 Einsteiiplätzen realisiert. Die Parkierung im Be
reich der Reihenhausbebauung ist über 12 Carports/Garagen auf den jeweiligen
Grundstücksflächen geplant. Zusätzliche Besucherparkplätze (ca. 7 St.) sind im Be
reich des geplanten Quartiersplatzes vorgesehen.

Mit der Neubebauung des Grundstücks soll die städtebaulich unbefriedigende Situ
ation behoben und eine dem Standort angemessene Neubebauung hergestellt wer
den. Ziel der Maßnahmen ist die Aufwertung und Revitalisierung des Stadtteils.

5. Planinhalt

5.1 Art der baulichen Nutzung
Die Art der baulichen Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird diffe
renziert nach der jeweils vorgesehenen Nutzung als allgemeines Wohngebiet 1 und
2 (WA 1 und WA 2) bzw. als Mischgebiet (MI) festgesetzt.

Für die Baukörper entlang der Bregenzer Straße wird ein Mischgebiet (MI) gemäß
§ 6 BauNVO festgesetzt. Damit soll der vorgesehenen Büro und Wohnnutzung
Rechnung getragen werden.

Die zulässigen Nutzungen sind dabei wie folgt bestimmt;
- Wohngebäude
-  Geschäfts- und Bürogebäude
-  Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be

herbergungsgewerbes
-  Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, sportliche und gesundheit

liche Zwecke

Nicht zulässig sind:
-  Sonstige Gewerbegebiete
-  Gartenbaubetriebe

-  Tankstellen
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Die gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind eben
falls nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Zusätzlich wurde festgesetzt, dass Innerhalb des Mischgebiets erst ab dem 3.
Obergeschoss eine Wohnnutzung zulässig Ist. Damit kann sichergestellt werden,
dass der erforderliche Nutzungsmix zwischen Wohnen und Gewerbe gewährleistet
werden kann.

Die rückwärtigen Grundstücksflächen werden ebenfalls In Anlehnung an die vorge
sehene Wohnnutzung als allgemeines Wohngebiet 1 und 2 (WA 1 und WA 2) ge
mäß § 4 BauNVO festgesetzt.

Die zulässigen Nutzungen sind dabei wie folgt bestimmt:
- Wohngebäude
-  Nicht störende Gewerbebetriebe

-  Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke
-  Nicht störende Handwerksbetriebe

Nicht zulässig sind:
-  die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden
-  Schank- und Speisewirtschaften
-  Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke

Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.

Die nicht zulässigen Nutzungen wurden ausgeschlossen, da sie mit den vorgesehe
nen Nutzungen nicht vereinbar sind und Störungen hervorrufen würden.

Die gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO Im Mischgebiet (MI) als Ausnahme zulässigen Ver
gnügungsstätten werden Im Geltungsbereich daher ausgeschlossen. Bei Vergnü
gungsstätten besteht grundsätzlich die Gefahr, dass sie zu erheblichen Störungen
und Belästigungen In diesem Bereich führen. Für diese Nutzung bestehen Im weite
ren Stadtgebiet besser geeignete Standorte mit geringerem Störungspotential für
die Umgebung.

Mit den vorgesehenen Festsetzungen können alle In der Planung vorgesehenen
Nutzungen planungsrechtlich gesichert werden.

5.2 Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage der baulichen Anlagen
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl
der Vollgeschosse als Höchstmaß, sowie die maximal zulässige Höhe der baulichen
Anlagen bestimmt.

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird In Anlehnung an die vorgesehenen Nut
zungen auf den Wert von 0,6 Im Bereich des Mischgebietes sowie auf den Wert von
0,4 Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes festgesetzt.

Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes kann die Grundflächenzahl gemäß
§ 19 BauNVO für die Anlage von Tiefgaragen und Stellplätzen bis zu einem Wert
von 0,7 überschritten werden. Die Überschreitung der GF^ Ist städtebaulich vertret
bar, da es erforderlich Ist, die den künftigen Wohneinhelten zurechenbaren PKW-
Stellplätze In einer zentralen Tiefgarage auf dem Grundstück unterzubringen. Durch
diese zentrale Unterbringung können die Grundstücke städtebaulich angemessen
entwickelt und die Freiflächen entsprechend gestaltet werden.
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Für die einzelnen Baukörper werden die jeweils zulässigen Gebäudehöhen (OK) als
Höchstgrenzen festgesetzt. Die zulässigen Höchstgrenzen liegen im Bereich des
Mischgebietes bei 413,50 m ü. NN was einer relativen Höhe von ca. 13,50 m über
dem Niveau der geplanten Erschließungsstraße entspricht. Im Bereich des allge
meinen Wohngebietes liegen die Höchstgrenzen im westlichen Bereich bei 411,0 m
ü. NN (3-geschossige Gebäudeteile) bzw. bei 413,50 m ü. NN (4-geschossige Ge
bäudeteile). Dies entspricht einer relativen Höhe von ca. 11,0 m bzw. ca. 13,50 m
über dem Niveau der geplanten Erschließungsstraße. Die Höhenentwicklung im Be
reich östlich der Erschließungsstraße (WA 2) ist mit 409,0 m ü. NN festgesetzt, was
einer relativen Höhe von ca. 9,0 m (2 Geschosse + Staffelgeschoss) über der ge
planten Erschließungsstraße entspricht. Das Staffelgeschoss darf dabei maximal Ya
der Fläche des darunterliegenden Geschosses betragen.

Mit den vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird eine
angemessen Neuordnung und Aufwertung des Plangebietes ermöglicht.

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugren
zen differenziert nach Geschossen sowie Baulinien bestimmt. Die Baufenster wer

den dabei auf Grundlage der vorgesehenen Nutzungen festgelegt. Im südwestlichen
Bereich wird das Baufenster durch eine festgesetzte Baulinie begrenzt. Dadurch
kann sicher gestellt werden, dass in diesem Bereich die Bebauung entsprechend
des Baufensters errichtet und damit verbunden schallabschirmend auf die rückwär

tige Bebauung auswirkt. Im Bereich des nordwestlich gelegenen Mischgebietes wird
die Baugrenze differenziert nach Geschossen festgesetzt, um hier ein hervortreten
des Erdgeschosses um ca. 2,0 m zu ermöglichen.

Die Bauweise wird im Bereich des Mischgebiets sowie im allgemeinen Wohngebiet
2 als offene Bauweise festgesetzt. Der Bereich des allgemeinen Wohngebiet 1 wird
In Anlehnung an die geplante Bebauung als abweichende Bauweise festgesetzt.
Dabei sind abweichend von der offenen Bauweise Gebäude mit einer Gesamtlänge
von über 50,0 m zulässig.

5.4 Abstandsflächen

Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Bauweise
können die vorgegebenen Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
nicht eingehalten werden. Deshalb werden die Abstandsflächen zu den Nachbar
grundstücken sowie innerhalb der Baugrundstücke abweichend von den Regelun
gen des Art. 6 Abs. 5 BayBO festgesetzt. Die Abstandsflächen können entspre
chend den Festsetzungen auf einen Wert bis zu 0,4 der anrechenbaren Wandhöhe
reduziert werden. Gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO können von Art. 6 abweichen
de Maße der Abstandstiefen erlassen werden, wenn dies zur Verwirklichung der
Festsetzungen einer städtebaulichen Satzung erforderlich ist und eine ausreichende
Belichtung und Belüftung sowie der Brandschutz gewährleistet sind.

Ein Konflikt mit der bestehenden, umgebenden Bebauung ist aufgrund der Lage der
geplanten Gebäude sowie der bestehenden Umgebungsbebauung nicht gegeben.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind gegeben. Auf
grund des Abstandes der Baukörper untereinander können die erforderliche Belich
tung und Belüftung sowie die Anforderungen an den Brandschutz gewährleistet
werden.
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Mit den getroffenen Festsetzungen zur Reduzierung der Abstandsflächen sind keine
Beeinträchtigungen der nachbarlichen Belange zu erwarten.

5.5 Verkehrserschließung
Die Erschließung des Geltungsbereichs erfolgt von der Bregenzer Straße aus. Die
se Ist Im Bereich des Plangeblets als Bundesstraße mit einer Fahrbahnbreite von
ca. 8,0 m sowie beldseltigen Gehwegen ausgebaut.

Die Interne Erschließung erfolgt über eine 6,50 m breite Erschließungsstraße, wel
che mit einem Wendehammer (Radius von 6,0 m) geplant Ist.

Zur besseren fußläufigen Anblndung des Gebiets Ist entlang der südlichen Grund
stücksgrenze (parallel zum Bahndamm) einen Geh- und Radweg, anbindend an die
Grenzsiedlung sowie die westlich gelegene Wohnbebauung, vorgesehen.

Im Bereich des Geh- und Radwegs östlich des Wendehammers wird festgesetzt,
dass dieser kurze Abschnitt durch das Müllfahrzeug überquert werden darf, um oh
ne zu wenden In den Walburgerweg einfahren zu können. Dabei wird erreicht, dass
das Müllfahrzeug auf ein mehrfaches, für Fußgänger und Passanten gefährliches
Wenden verzichten kann. Im Bereich des Geh- und Radwegs bewegt sich das Müll
fahrzeug In Fahrtrichtung, so dass Fußgänger und Radfahrer gut erkannt werden
können.

Die Parkierung Im Bereich des WA 1 sowie der Mischgebiete wird über eine ge
meinsame Tiefgarage mit ca. 71 Einsteilplätzen realisiert. Die Parkierung Im Be
reich der Reihenhausbebauung Ist über 12 Carports/Garagen auf den jeweiligen
Grundstücksflächen geplant. Zusätzliche Besucherparkplätze (ca. 7 St.) sind Im Be
reich des geplanten Quartlersplatzes vorgesehen.

5.6 Grünordnerische Festsetzungen
Im Rahmen der Grünordnung werden folgende Festsetzungen Innerhalb des Plan
gebietes getroffen;
- Erhalt sowie Ergänzung der Baumstandorte entlang der Bregenzer Straße
- Festlegung von Artenlisten für die Pflanzmaßnahmen auf dem privaten Grundstü
cken mit standortgerechten, heimischen Laubbäumen und Sträuchern

- Festlegung von Baumpflanzungen auf den privaten Grundstücken Qe 250 m^
Grundstücksfläche ein Baum)

5.7 Umweltbericht, naturschutzrechtiiche Eingriffsregelung
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenent
wicklung Im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Die vorgegebenen Kriterien
nach § 13 a Abs. 1 BauGB sind aufgrund der Größe des Geltungsbereiches von ca.
9.355 m^ erfüllt. Die Durchführung einer formalen Umweltprüfung gemäß
§ 2 Abs. 4 BauGB Ist nicht erforderlich.

Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich Im Sinne von § 1 a Abs. 3 BauGB für die Be
bauung des Grundstückes sowie die Erstellung eines Umweltberichtes Im Sinne von
§ 2 Abs. 4 BauGB Ist nicht erforderlich.

5.8 Immissionsschutz

In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es Ist zu prüfen. Inwiefern
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schädliche Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungshaltung an den
Lärmschutz In dem Plangebiet erfüllt wird.

Nördlich des Plangebietes verläuft die Bundesstraße B 12. Südlich des
Plangebietes verläuft die Bahnlinie Lindau - Bregenz.

Daher wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und
Bewertung der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung
können dem Bericht mit der Bezeichnung "Schalltechnische Untersuchung zur
geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 "Hoeckle-Areal" In Lindau" mit
dem Datum 29.06.2016 entnommen werden.

Gesundheltsaefährdunq

Nach den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung kann für Gebiete, die zum
dauernden Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind (WR, WA und MI) bei einer
Überschreitung von 65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts eine
Gesundheitsgefährdung nicht mehr ganz ausgeschlossen werden. Zur
Konkretisierung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse können diese
Vorgaben herangezogen werden.

Schädliche Umwelteinwirkunaen nach BImSchG

Es sind bei raumbedeutenden Maßnahmen die Flächen so zueinander anzuordnen,
dass schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden. Zur
Konkretisierung der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können die
Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immlsslonsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV)
herangezogen werden.

Erwartunashaltunq an Lärmschutz nach DIN 18005

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm Ist In den
Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz Im
Städtebau, Berechnungsverfahren", vom Mal 1987 festgelegt.

Für Fassaden mit einem Beurteilungspegel über 45dB(A) nachts Ist eine
Orientierung für Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern zur lärmabgewandten
Fassade erforderlich. Ist dies nicht möglich, Ist zum Belüften mindestens ein
weiteres Fenster an einer Fassade ohne Überschreitung des Beurteilungspegels
von 45 dB(A) bzw. eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. Schalldämmlüfter)
notwendig. Somit kann sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf auch bei
leicht geöffnetem Fenster (gekippt) möglich Ist, bzw. dass eine ausreichende
Belüftung durch eine Belüftungsanlage gesichert Ist.

Es gibt keine verbindliche Rechtsnorm, die vorgibt, ab welchem Außenpegel ein
"Wegorientieren" oder eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B.
Schalldämmlüfter) erforderlich Ist. Im Beiblatt 1 zur DIN 4109 "Schallschutz Im
Hochbau, Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren", Ist ein Auslösewert von 45
dB(A) angegeben. Die 24. BImSchV - Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung gibt vor, dass In allgemeinen Wohngebieten
bei einem Pegel von über 49 dB(A) ein Anspruch auf den Einbau von
Lüftungseinrichtungen besteht. In der VDI-RIchtllnle 2719 "Schalldämmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" wird ab einem Außenpegel von 50 dB(A)
eine Lüftungseinrichtung gefordert.
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Schutz vor Verkehrslärmimmissionen

Entsprechend den Vorgaben durch den Auftraggeber sind aus städtebaulicher Sicht
aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form einer Lärmschutzeinrichtung nicht umsetz
bar.

Es wurden im Bebauungsplan für verschiedene Fassaden die Lärmpegelbereiche
und Fassaden mit Beurteilungspegeln nachts von über 45 dB(A) gekennzeichnet.
Dies beutet, dass sich hier keine Fenster von Schlaf- oder Kinderzimmer befinden

sollen (wegorientieren).

Es wurde eine "bedingte Festsetzung" nach § 9 Abs. 2 BauGB zur Nutzungsauf
nahme (z.B. Wohnen in den Gebäuden) getroffen. Diese regelt, dass die abschir
mende Wirkung anderer Gebäude für die Gebäude im nordöstiichen Teil des WA 1
und im WA 2 vorhanden sein muss, bevor die Nutzungsaufnahme in den geschütz
ten Gebäuden erfolgt. Hierzu müssen die abschirmenden Gebäude errichtet und
mindestens mit Fenstern ausgestattet sein. Somit ist ein Rohbau mit Fenstern aus
reichend.

Zuaverkehrszahlen

Die Deutsche Bahn AG geht in ihren Prognosezahlen für das Jahr 2025 auf der
Strecke 5420 im Bereich Lindau-Zech von 11 Güterzügen mit einer Gesamtlänge
von jeweils mehr als 700 Metern und einer Streckengeschwindigkeit von 100 km/h
aus. Im Jahr 2016 fahren derzeit auf der Strecke 5420 nach Angaben der Deut
schen Bahn AG gar keine Güterzüge zur Nachtzeit.

In der schalltechnischen Untersuchung zur Planfeststellung „Beseitigung der Bahn
übergänge Langenweg u. Bregenzer Straße in Lindau" aus dem Jahr 2013 werden
die Zugverkehrszahlen der DB Netz AG (Prognose 2025) zugrunde gelegt. Hier
wird für die Strecke 5421 in Lindau (diese kommt von und führt zur Strecke 5420)
von 3 Güterzügen zur Nachtzeit mit einer Länge von 500 Metern ausgegangen.
In der schalltechnischen Untersuchung zur Planfeststellung "Knoten Lindau - Pla
nungsbereich Aeschach - Staatsgrenze D/A, 1. Baustufe" aus dem Jahr 2003 wird
von der DB Netz AG für das Prognosejahr 2020 davon ausgegangen, dass zur
Nachtzeit keine Güterzüge fahren.

Auf Grund der deutlichen Unterschiede zwischen einzelnen Angaben zu den zu
künftigen Zugverkehrszahlen, wurde darauf verzichtet für die Güterzüge die Prog
nosezahlen der Deutschen Bahn für das Jahr 2025 heranzuziehen. Stattdessen

wurde auf die Angaben zu den Zugverkehrszahlen zur Planfeststellung aus dem
Jahr 2013 (3 Güterzüge zur Nachtzeit mit einer Länge von jeweils 500 Metern) zu
rückgegriffen. Dadurch soll vermieden werden, dass durch zu günstige (keine Gü
terzüge zur Nachtzeit) bzw. zu ungünstige Zugzahlen (11 Güterzüge zur Nachtzeit)
die Anforderungen an den baulichen Schallschutz unter- bzw. überdimensioniert
sind.

Bewertung der Lärmimmissionen

Die Werte der Gesundheitsgefährdung von tagsüber 65 dB(A) und nachts von
55 dB(A) werden teilweise überschritten. Da diese Werte überschritten werden, sind
passive Schallschutzmaßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an gesunde
Wohnverhältnisse erforderlich.
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Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrslärm ist in den
Orientierungswerten für Verkehrslärm des Beiblattes zur DIN 18005, Teil 1,
"Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", mit Beiblatt 1, festgelegt. Die
Orientierungswerte werden an nahezu allen Fassaden überschritten.

Bei Änderung und Neuschaffung von schützenswerten Nutzungen im Sinne der DIN
4109 "Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise", (z.B.
Wohnräume, Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume) sind die sich aus den
Lärmpegelbereichen ergebenden baulichen Schallschutzmaßnahmen zu beachten.
Somit werden bauliche Maßnahmen im Sinne von §9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
festgesetzt.

Für Fassaden mit einem Beurteilungspegel über 45 dB(A) bis 50 dB(A) nachts ist
eine Orientierung für Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern zur lärmabgewandten
Fassade erforderlich. Es wurde für Gebäude, an denen an allen Fassaden der Wert
von 45 dB(A) überschritten wird, eine Orientierung an die "leiseste" Fassade
vorgegeben, auch wenn dort der Wert von 45 dB(A) um 2-3 dB(A) überschritten
wird. Somit wird der Möglichkeit der Lüftung durch ein gekipptes Fenster der Vorzug
gegeben. Ist dies nicht möglich, ist zum Belüften mindestens ein weiteres Fenster
an einer Fassade ohne Überschreitung des Beurteilungspegels von 45 dB(A) bzw.
eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. Schalldämmlüfter) notwendig. Somit
kann sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf auch bei leicht geöffnetem
Fenster (gekippt) möglich ist, bzw. dass eine ausreichende Belüftung durch eine
schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. Schalldämmlüfter) gesichert ist.

Es ist aufgrund der von der Bahn angegebenen zukünftig möglichen
Verkehrsbelastung durch Güterzüge nachts nahezu im gesamten Plangebiet mit
Beurteilungspegeln über 45 dB(A) zu rechnen. Daher wurde vorsorglich nahezu für
alle Fassaden eine passive Belüftung gefordert. Ein gesundes Wohnen ist auch bei
einer aktiven Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmern sichergestellt ist. Dies ergibt
sich auch daraus, dass die Energieeinsparverordnung (EnEV 2015) aktive
Belüftungen ausdrücklich vorsieht.

Die 24. BImSchV zwingt sogar Bürger gegen ihren Willen im Rahmen von
Planungen von Verkehrswegen eine aktive Belüftung auf, ohne davon auszugehen,
dass dadurch die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht mehr gewahrt
werden, oder dass eine unzumutbare schlechte „Wohnqualität" vorliegt.

Dass dies entsprechend individueller Ansprüche an den Wohnkomfort von
Einzelnen als nicht komfortabel angesehen wird und daraus eine geringere
Wohnqualität subjektiv wahrgenommen wird ist möglich. Wenn ein Bauwerber,
Käufer oder Mieter dies als Wohnkomforteinschränkung wahrnimmt, dann kann er
davon absehen in diesem Plangebiet zu wohnen. Daher liegen keine nachhaltigen
Bedenken gegen diese Festsetzung vor.

Zur Sicherung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse wurden nach § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
bauliche und sonstige technische Vorkehrungen (Lärmschutzfenster,
schallgedämpfte Lüftungseinheiten (z.B. Schalldämmlüfter) usw.) festgesetzt.

Für Fassaden mit einer Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblattes zur
DIN 18005, Teill, "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", mit
Beiblatt 1, ist eine Orientierung für Fenster von Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern
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zur lärmabgewandten Fassade erforderlich. Ist dies nicht möglich, ist eine aktive
Belüftung erforderlich.

Es erfolgte bereits eine erste schalltechnische Untersuchung vom 18.03.2015 mit
der Bezeichnung LA14-006-G03.docx zum Bebauungsplanentwurf mit dem Stand
05.03.2015.

Hierzu liegt die Stellungnahme des Landratsamtes Lindau mit dem Aktenzeichen
AZ 32-172/176-We vom 24.06.2015 vor. Hier wurden erhebliche Bedenken

bezüglich der Lärm- und Erschütterungsimmissionen vorgetragen.

Es wurde das Bebauungsplankonzept geändert, um eine verbesserte Abschirmung
zu erzielen. Die Errichtung einer Schallschutzwand wird von der Stadt Lindau aus
städtebaulichen Gründen nicht in Betracht gezogen. Durch die nun vorgesehenen
Gebäude an den Verkehrswegen wird eine gewisse Abschirmung erreicht. Diese
Gebäude selber können durch vorgelagerte Fassaden (Wintergärten, Laubengänge
usw.) vor dem Verkehrslärm geschützt werden.

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen
Das Plangebiet wird über einen Zufahrtsweg erschlossen. Dieser mündet direkt in
die stark befahrene Bundesstraße B 12. Die Zunahme der Verkehrslärmemissionen

durch den planbedingten Fahrverkehr liegt innerhalb der üblichen
Schwankungsbreite des Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße B 12 und
kann als zumutbar angesehen werden.

Erschütterungsimmissionen
Es wurde in die Satzung aufgenommen, dass bis zu einem Abstand von 50 m zum
nächstgelegenen Gleis der Bahnlinie Lindau-Bregenz die Wohngebäude mit
Maßnahmen zum Erschütterungsschutz (z.B. Einbau von Trennfugen in
Gebäudeelementen, Schwingungsisolierung der Fundamente mit
Absorbermaterialien) auszustatten sind, sofern nicht durch ein Gutachten
nachgewiesen wird, dass die in Tabelle 1 in der DIN 4150 Erschütterungen im
Bauwesen, Teil 2 Einwirkung auf Menschen in Gebäuden genannten Anhaltswerte
für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen eingehalten werden. Als
Abstand ist somit der äußere Rand der nächstgelegenen Schiene gemeint.

Bauliche Maßnahmen sind dann, wenn gutachterlich nachgewiesen wird, dass die
Anhaltswerte für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen eingehalten
werden, nicht erforderlich. Diese Festsetzung erfolgte auch entsprechend der
Stellungnahme des Landratsamtes Lindau.

5.9 Spezielle artenschutzrechtllche Prüfung (SaP)
Um die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG auszuschließen, wurde ein natur
schutzrechtliches Gutachten erarbeitet. Dabei sind folgende Vermeidungsmaßnah
men notwendig:

-  Fäll- und Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit der Vögel von Anfang
Oktober bis Ende Februar durchzuführen.

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorge
zogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG) sind nicht erfor
derlich.
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